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Stadt Elsdorf lädt zum großen Freibadfest ein
„Rock around the Pool“ - das große Freibadfest am 27. August in Elsdorf bei freiem Eintritt

„Rock around the PoolRock around the PoolRock around the PoolRock around the PoolRock around the Pool“ ist zu-
rück! Am 27. August lädt die Stadt
Elsdorf bei freiem Eintritt zum gro-
ßen Freibafest ein. Von 11 bis 24
Uhr wird ein vielfältiges Angebot
geschaffen: ein 13-stündiges Büh-
nenprogramm mit viel Live-Musik
& Kinderkonzert (13 Uhr), 30 Spiel-
& Spaß-Stände auf der Liegewie-
se, Wasser-Action, eine DJ-Area
und eine große Food-Area mit
zwölf verschiedenen Gastro-Stän-
den.
Marie Reim & Ben Randerath alsMarie Reim & Ben Randerath alsMarie Reim & Ben Randerath alsMarie Reim & Ben Randerath alsMarie Reim & Ben Randerath als
musikalische musikalische musikalische musikalische musikalische Acts auf der weste-Acts auf der weste-Acts auf der weste-Acts auf der weste-Acts auf der weste-
nergie-Hauptbühnenergie-Hauptbühnenergie-Hauptbühnenergie-Hauptbühnenergie-Hauptbühne
Alle Musikfreunde dürfen sich am
Abend auf eine tolle Show auf der
westenergie-Hauptbühne freuen:
ab 19 Uhr ist der Kölner Shoo-
ting-Star Ben Randerath zu Gast,
der vor Kurzem noch anlässlich
der Saisoneröffnung des 1. FC
Köln am Rhein-Energie-Stadion
auf der Bühne stand. Mit Gitarre
und starker Stimme lässt er die
Hits der 90er aufleben: von Pop-
und Rock-Klassikern bis hin zu
Trash-Hymnen von Scooter oder
Blümchen; Mitsingen ausdrück-
lich erwünscht.
Ab 21 Uhr folgt die große Schla-
ger-Show von Marie Reim. Die
Tochter von Matthias Reim und
Michelle hat sich in kürzester Zeit
bereits in der Schlager-Szene mit

Live-Musik & Kinderkonzerte, Animationsstände, Wasser-Action und vieles mehr wird am 27.08. im Freibad geboten.Live-Musik & Kinderkonzerte, Animationsstände, Wasser-Action und vieles mehr wird am 27.08. im Freibad geboten.Live-Musik & Kinderkonzerte, Animationsstände, Wasser-Action und vieles mehr wird am 27.08. im Freibad geboten.Live-Musik & Kinderkonzerte, Animationsstände, Wasser-Action und vieles mehr wird am 27.08. im Freibad geboten.Live-Musik & Kinderkonzerte, Animationsstände, Wasser-Action und vieles mehr wird am 27.08. im Freibad geboten.Lesen Sie weiter auf Seite 8Lesen Sie weiter auf Seite 8Lesen Sie weiter auf Seite 8Lesen Sie weiter auf Seite 8Lesen Sie weiter auf Seite 8
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Öffentliche Bekanntmachung
der SATZUNG der Stadt Elsdorf
über die 4. Änderung der Satzung über die Ordnung auf den Friedhö-über die 4. Änderung der Satzung über die Ordnung auf den Friedhö-über die 4. Änderung der Satzung über die Ordnung auf den Friedhö-über die 4. Änderung der Satzung über die Ordnung auf den Friedhö-über die 4. Änderung der Satzung über die Ordnung auf den Friedhö-
fen (Friedhofsordnung) der Stadt Elsdorffen (Friedhofsordnung) der Stadt Elsdorffen (Friedhofsordnung) der Stadt Elsdorffen (Friedhofsordnung) der Stadt Elsdorffen (Friedhofsordnung) der Stadt Elsdorf
vom 14.06.2022vom 14.06.2022vom 14.06.2022vom 14.06.2022vom 14.06.2022
Der Rat der Stadt Elsdorf hat aufgrund § 4 des Gesetzes über das
Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW)
vom 17. Juni. 2003 (GV. NRW. S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 01. Dezember 2020 (GV. NRW S. 1109) und § 7 Abs. 2
i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung NRW in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli. 1994 (GV. NRW S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September
2020 (GV. NRW. S. 916) in seiner Sitzung am 14.06.2022 folgende
Satzung über die Ordnung auf den Friedhöfen der Stadt Elsdorf be-
schlossen:
§ 1 Änderung § 1: Flurstücke 203 + 961 wurden zu 1224 zusam-§ 1 Änderung § 1: Flurstücke 203 + 961 wurden zu 1224 zusam-§ 1 Änderung § 1: Flurstücke 203 + 961 wurden zu 1224 zusam-§ 1 Änderung § 1: Flurstücke 203 + 961 wurden zu 1224 zusam-§ 1 Änderung § 1: Flurstücke 203 + 961 wurden zu 1224 zusam-
mengelegtmengelegtmengelegtmengelegtmengelegt
c) Stadtteil Elsdorf (alter Friedhof) - Gemarkung Elsdorf Flur 5,
Flurstücke 1224 und
 Flur 12, Flurstück 152
 § 2 Änderung § 11:§ 2 Änderung § 11:§ 2 Änderung § 11:§ 2 Änderung § 11:§ 2 Änderung § 11: redaktionelle  redaktionelle  redaktionelle  redaktionelle  redaktionelle Anpassung sowie Streichung derAnpassung sowie Streichung derAnpassung sowie Streichung derAnpassung sowie Streichung derAnpassung sowie Streichung der
Leistung „Sargträger“Leistung „Sargträger“Leistung „Sargträger“Leistung „Sargträger“Leistung „Sargträger“
Das Friedhofspersonal übernimmt das Ausheben der Gräber von Erd-
und Urnenbestattungen sowie die Verfüllung bei Erdbestattungen. Die
Wiederverfüllung von Urnengräbern erfolgt generell durch den von den
Hinterbliebenen beauftragten jeweiligen Bestatter. Der Bestatter führt
alle Arbeiten der Beisetzung (Absenkung des Sarges bzw. der Urne)
durch. Die Träger sind bei beiden Bestattungsarten durch den Bestat-
ter bzw. durch die Angehörigen zur Verfügung zu stellen (von der
Trauerhalle bzw. vom Friedhofseingang bis zum Bestattungsplatz).
§ 3 Änderung § 12:§ 3 Änderung § 12:§ 3 Änderung § 12:§ 3 Änderung § 12:§ 3 Änderung § 12: hinzufügen des  hinzufügen des  hinzufügen des  hinzufügen des  hinzufügen des WWWWWortes „…grundsätzliche…“ortes „…grundsätzliche…“ortes „…grundsätzliche…“ortes „…grundsätzliche…“ortes „…grundsätzliche…“
Die grundsätzliche Ruhezeit für Leichen und Aschen wird auf den
nachstehenden Friedhöfen wegen der unterschiedlichen Bodenbe-
schaffenheit wie folgt festgesetzt:
§ 4 Änderung § 13: Satz ( 10 ) wurde hinzugefügt§ 4 Änderung § 13: Satz ( 10 ) wurde hinzugefügt§ 4 Änderung § 13: Satz ( 10 ) wurde hinzugefügt§ 4 Änderung § 13: Satz ( 10 ) wurde hinzugefügt§ 4 Änderung § 13: Satz ( 10 ) wurde hinzugefügt
( 10 ) Umbettungen innerhalb des Stadtgebietes sind grundsätzlich
ausgeschlossen.
§ 5 Änderung § 14 § 5 Änderung § 14 § 5 Änderung § 14 § 5 Änderung § 14 § 5 Änderung § 14 AbsAbsAbsAbsAbs..... 2: 2: 2: 2: 2:
a) redaktionelle a) redaktionelle a) redaktionelle a) redaktionelle a) redaktionelle Anpassung von „UrnenwAnpassung von „UrnenwAnpassung von „UrnenwAnpassung von „UrnenwAnpassung von „Urnenwahlgrahlgrahlgrahlgrahlgrabstätten (Einzel- so-abstätten (Einzel- so-abstätten (Einzel- so-abstätten (Einzel- so-abstätten (Einzel- so-
wie mehrstellige Grwie mehrstellige Grwie mehrstellige Grwie mehrstellige Grwie mehrstellige Grabstätten) sind abstätten) sind abstätten) sind abstätten) sind abstätten) sind AschengrAschengrAschengrAschengrAschengrabstätten,abstätten,abstätten,abstätten,abstätten, die der Reihe die der Reihe die der Reihe die der Reihe die der Reihe
nach belegt und im nach belegt und im nach belegt und im nach belegt und im nach belegt und im TTTTTodesfall bei der Erstbelegung für 30 Jodesfall bei der Erstbelegung für 30 Jodesfall bei der Erstbelegung für 30 Jodesfall bei der Erstbelegung für 30 Jodesfall bei der Erstbelegung für 30 Jahre und beiahre und beiahre und beiahre und beiahre und bei
Wiederbelegung für die Dauer der jeweiligen Ruhezeit (VerlängerungWiederbelegung für die Dauer der jeweiligen Ruhezeit (VerlängerungWiederbelegung für die Dauer der jeweiligen Ruhezeit (VerlängerungWiederbelegung für die Dauer der jeweiligen Ruhezeit (VerlängerungWiederbelegung für die Dauer der jeweiligen Ruhezeit (Verlängerung
des Nutzungsrechtes) zugewiesen werden.“des Nutzungsrechtes) zugewiesen werden.“des Nutzungsrechtes) zugewiesen werden.“des Nutzungsrechtes) zugewiesen werden.“des Nutzungsrechtes) zugewiesen werden.“
b) Geänderte Regelung:b) Geänderte Regelung:b) Geänderte Regelung:b) Geänderte Regelung:b) Geänderte Regelung: „Die Schilder sollten von  „Die Schilder sollten von  „Die Schilder sollten von  „Die Schilder sollten von  „Die Schilder sollten von Art und Größe herArt und Größe herArt und Größe herArt und Größe herArt und Größe her
möglichst einheitlich gestaltet sein und sind unter Beachtung dermöglichst einheitlich gestaltet sein und sind unter Beachtung dermöglichst einheitlich gestaltet sein und sind unter Beachtung dermöglichst einheitlich gestaltet sein und sind unter Beachtung dermöglichst einheitlich gestaltet sein und sind unter Beachtung der
Vorgaben der Stadt durch einen Steinmetz anzufertigen und fachge-Vorgaben der Stadt durch einen Steinmetz anzufertigen und fachge-Vorgaben der Stadt durch einen Steinmetz anzufertigen und fachge-Vorgaben der Stadt durch einen Steinmetz anzufertigen und fachge-Vorgaben der Stadt durch einen Steinmetz anzufertigen und fachge-
recht anzubringen; die hierfür anfallenden Kosten sind vom jeweiligenrecht anzubringen; die hierfür anfallenden Kosten sind vom jeweiligenrecht anzubringen; die hierfür anfallenden Kosten sind vom jeweiligenrecht anzubringen; die hierfür anfallenden Kosten sind vom jeweiligenrecht anzubringen; die hierfür anfallenden Kosten sind vom jeweiligen
Nutzungsberechtigten zu tragen.“Nutzungsberechtigten zu tragen.“Nutzungsberechtigten zu tragen.“Nutzungsberechtigten zu tragen.“Nutzungsberechtigten zu tragen.“
c) Geänderte Regelung: „An den Stelen dürfen kleine Glas- undc) Geänderte Regelung: „An den Stelen dürfen kleine Glas- undc) Geänderte Regelung: „An den Stelen dürfen kleine Glas- undc) Geänderte Regelung: „An den Stelen dürfen kleine Glas- undc) Geänderte Regelung: „An den Stelen dürfen kleine Glas- und
Bronze- bzwBronze- bzwBronze- bzwBronze- bzwBronze- bzw..... K K K K Kupfervupfervupfervupfervupfervasen (unten rechts auf der asen (unten rechts auf der asen (unten rechts auf der asen (unten rechts auf der asen (unten rechts auf der VVVVVerschlussplatte),erschlussplatte),erschlussplatte),erschlussplatte),erschlussplatte),
Wandlampen für eine batteriebetriebene Kerze (unten links auf derWandlampen für eine batteriebetriebene Kerze (unten links auf derWandlampen für eine batteriebetriebene Kerze (unten links auf derWandlampen für eine batteriebetriebene Kerze (unten links auf derWandlampen für eine batteriebetriebene Kerze (unten links auf der
Verschlussplatte), Ornamente (Kreuz, betende Hände), Bilder (MaßeVerschlussplatte), Ornamente (Kreuz, betende Hände), Bilder (MaßeVerschlussplatte), Ornamente (Kreuz, betende Hände), Bilder (MaßeVerschlussplatte), Ornamente (Kreuz, betende Hände), Bilder (MaßeVerschlussplatte), Ornamente (Kreuz, betende Hände), Bilder (Maße
6 cm x 8 cm,6 cm x 8 cm,6 cm x 8 cm,6 cm x 8 cm,6 cm x 8 cm, siehe beigefügte Skizze) sowie Name/Daten der  siehe beigefügte Skizze) sowie Name/Daten der  siehe beigefügte Skizze) sowie Name/Daten der  siehe beigefügte Skizze) sowie Name/Daten der  siehe beigefügte Skizze) sowie Name/Daten der VVVVVerstorerstorerstorerstorerstor-----
benen fachgerecht angebracht werden. Für umfangreicheren Blumen-benen fachgerecht angebracht werden. Für umfangreicheren Blumen-benen fachgerecht angebracht werden. Für umfangreicheren Blumen-benen fachgerecht angebracht werden. Für umfangreicheren Blumen-benen fachgerecht angebracht werden. Für umfangreicheren Blumen-
schmuck und weitere Kerzen ist nur der dafür vorgesehene Platz in derschmuck und weitere Kerzen ist nur der dafür vorgesehene Platz in derschmuck und weitere Kerzen ist nur der dafür vorgesehene Platz in derschmuck und weitere Kerzen ist nur der dafür vorgesehene Platz in derschmuck und weitere Kerzen ist nur der dafür vorgesehene Platz in der
Nähe der Urnenstelen zu verwenden. Die Gegenstände dürfen dieNähe der Urnenstelen zu verwenden. Die Gegenstände dürfen dieNähe der Urnenstelen zu verwenden. Die Gegenstände dürfen dieNähe der Urnenstelen zu verwenden. Die Gegenstände dürfen dieNähe der Urnenstelen zu verwenden. Die Gegenstände dürfen die
Ränder der Ränder der Ränder der Ränder der Ränder der VVVVVerschlussplatten nicht überschreiten (bündig).“erschlussplatten nicht überschreiten (bündig).“erschlussplatten nicht überschreiten (bündig).“erschlussplatten nicht überschreiten (bündig).“erschlussplatten nicht überschreiten (bündig).“
a)a)a)a)a)
( 2 ) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erd- und Urnenbestattun-
gen, an denen auf Antrag erstmalig ein Nutzungsrecht für die Dauer
von 30 Jahren (Nutzungszeit), unabhängig von der jeweiligen Ruhe-
zeit, verliehen wird (der Personenkreis ergibt sich aus Abs. ( 3 )).
Wahlgrabstätten können nur in den zur Beisetzung anstehenden Fel-
dern erworben werden. Urnenwahlgrabstätten (Einzel- sowie mehr-
stellige Grabstätten) sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach

belegt und im Todesfall bei der Erstbelegung für 30 Jahre und bei
Wiederbelegung für die Dauer der jeweiligen Ruhezeit (Verlängerung
des Nutzungsrechtes) zugewiesen werden.
Ausnahmen bzgl. der Dauer der Nutzungszeit:Ausnahmen bzgl. der Dauer der Nutzungszeit:Ausnahmen bzgl. der Dauer der Nutzungszeit:Ausnahmen bzgl. der Dauer der Nutzungszeit:Ausnahmen bzgl. der Dauer der Nutzungszeit:
• anonyme Erdeinzel- und Urneneinzelgrabstätten,
• Aschenstreufelder sowie
• Baumurnengrabstätten.
Bei v. g. Grabarten gelten die jeweiligen Ruhefristen der einzelnen
Friedhöfe. In diesen Grabstätten ist jeweils nur eine Belegung möglich.
Dem Bürgermeister ist vor der Beisetzung einer Aschenurne eine Ster-
beurkunde und die Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen.
b)b)b)b)b)
Mehrstellige Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an de-
nen ein Nutzungsrecht erstmalig für die Dauer von 30 Jahren (Nut-
zungszeit) verliehen wird, bei Wiederbelegung muss die Ruhezeit
verlängert werden. Baumurnenbestattungen sind nur an besonders
ausgewiesenen Bäumen möglich. Es besteht kein Anspruch auf Zuwei-
sung eines bestimmten Baumes. Die Namen sowie Geburts- und
Sterbedaten der beigesetzten Personen können auf den im Eingangs-
bereich aufgestellten Stelen auf einem Namensschild eingraviert wer-
den. Die Schilder sollten von Art und Größe her möglichst einheitlich
gestaltet sein und sind unter Beachtung der Vorgaben der Stadt durch
einen Steinmetz anzufertigen und fachgerecht anzubringen; die hierfür
anfallenden Kosten sind vom jeweiligen Nutzungsberechtigten zu
tragen. Eine anderweitige Kennzeichnung bzw. Bepflanzung dieser
Grabstätten ist nicht zulässig. Eine Aufbahrung auf dem Baumbestat-
tungsfeld ist ebenso unzulässig. Das Betreten der Fläche darf nur
durch das Friedhofspersonal erfolgen.
Aschen, die in einem Aschenstreufeld beigesetzt werden sollen, dürfen
nur auf dem dazu bestimmten Feld verstreut werden. Eine Kennzeich-
nung, wer beigesetzt worden ist, erfolgt nicht. Die Fläche ist als
Grünfläche angelegt und mit geeigneter Bepflanzung versehen. Es
muss eine schriftliche Bestattungsverfügung des Verstorbenen vorge-
legt werden.
c)c)c)c)c)
In Urnenstelen können pro Fach bis zu zwei Urnen beigesetzt werden.
An den Stelen dürfen kleine Glas- und Bronze- bzw. Kupfervasen
(unten rechts auf der Verschlussplatte), Wandlampen für eine batterie-
betriebene Kerze (unten links auf der Verschlussplatte), Ornamente
(Kreuz, betende Hände), Bilder (Maße 6 cm x 8 cm, siehe beigefügte
Skizze) sowie Name/Daten der Verstorbenen fachgerecht angebracht
werden. Für umfangreicheren Blumenschmuck und weitere Kerzen ist
nur der dafür vorgesehene Platz in der Nähe der Urnenstelen zu
verwenden. Die Gegenstände dürfen die Ränder der Verschlussplatten
nicht überschreiten (bündig). Art und Größe der einheitlich zu gestal-
tenden Verschlussplatten werden durch den Bürgermeister festgelegt.
§ 6 Änderung § 14 § 6 Änderung § 14 § 6 Änderung § 14 § 6 Änderung § 14 § 6 Änderung § 14 AbsAbsAbsAbsAbs..... 4: 4: 4: 4: 4: redaktionelle  redaktionelle  redaktionelle  redaktionelle  redaktionelle Anpassung von „EineAnpassung von „EineAnpassung von „EineAnpassung von „EineAnpassung von „Eine
Verlängerung ist bei allen Grabarten nur für volle Jahre (ausgehendVerlängerung ist bei allen Grabarten nur für volle Jahre (ausgehendVerlängerung ist bei allen Grabarten nur für volle Jahre (ausgehendVerlängerung ist bei allen Grabarten nur für volle Jahre (ausgehendVerlängerung ist bei allen Grabarten nur für volle Jahre (ausgehend
vom Datum der Erstanpachtung) möglich. Urnengrabstätten sind vonvom Datum der Erstanpachtung) möglich. Urnengrabstätten sind vonvom Datum der Erstanpachtung) möglich. Urnengrabstätten sind vonvom Datum der Erstanpachtung) möglich. Urnengrabstätten sind vonvom Datum der Erstanpachtung) möglich. Urnengrabstätten sind von
vvvvv..... g. g. g. g. g. Regelung (Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Gr Regelung (Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Gr Regelung (Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Gr Regelung (Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Gr Regelung (Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Grabstätte zuabstätte zuabstätte zuabstätte zuabstätte zu
Lebzeiten) generell ausgenommen.“Lebzeiten) generell ausgenommen.“Lebzeiten) generell ausgenommen.“Lebzeiten) generell ausgenommen.“Lebzeiten) generell ausgenommen.“
( 4 ) Das Nutzungsrecht wird grundsätzlich nur anlässlich eines Todes-
falles verliehen. Es wird erworben durch Aushändigung des Gebühren-
bescheides. Das Nutzungsrecht kann unter Bedingungen oder Aufla-
gen erteilt werden. Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich neben dem
Recht aus Abs. ( 3 ) die Pflicht zur Pflege der Grabstätte.
Es besteht die Möglichkeit, bereits zu Lebzeiten ein Nutzungsrecht an
unbelegten Erdwahlgrabstätten für mindestens 10, höchstens jedoch
30 Jahre zu erwerben, sofern die Grabstätte nach § 22 sowohl ange-
legt als auch dauernd instandgehalten wird. Tritt der erste Belegungs-
fall ein, ist das Nutzungsrecht entsprechend Absatz 6 mindestens bis
zum Ablauf der Ruhezeit zu verlängern. Eine Verlängerung ist bei allen
Grabarten nur für volle Jahre (ausgehend vom Datum der Erstanpach-
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tung) möglich. Urnengrabstätten sind von v. g. Regelung (Erwerb des
Nutzungsrechtes an einer Grabstätte zu Lebzeiten) generell ausge-
nommen.
Das Nutzungsrecht an bestehenden Grabstätten kann durch Geneh-
migung des Bürgermeisters gegen Zahlung der zur Zeit der erneuten
Genehmigung geltenden Gebühr verlängert werden. Die Nutzungsbe-
rechtigten sind verpflichtet, für eine rechtzeitige Verlängerung zu
sorgen.
Das Nutzungsrecht muss verlängert werden, wenn zum Zeitpunkt
einer anstehenden Bestattung feststeht, dass die Ruhefrist nach § 12
wegen der noch verbleibenden Restdauer des Nutzungsrechtes am
Wahlgrab nicht eingehalten werden kann. Handelt es sich bei dem
Wahlgrab um ein Doppelgrab oder um eine mehrstellige Familiengrab-
stätte, so muss das Nutzungsrecht für die Doppelwahlgrabstätte bzw.
für das ganze Familiengrab verlängert werden, weil diese Grabstellen
eine Einheit darstellen. Nach Erlöschen des Nutzungsrechtes muss die
gesamte Grabstätte abgeräumt werden. Sind die Nutzungsberechtig-
ten bekannt, erfolgt eine entsprechende Benachrichtigung; andernfalls
genügt ein Hinweis an dem betreffenden Gräberfeld bzw. der Grab-
stätte. Nach Ablauf des Nutzungsrechtes kann der Bürgermeister über
die Grabstätten anderweitig verfügen. Nicht abgeräumtes Grabzube-
hör geht dann entschädigungslos in das Eigentum der Stadt über. Auch
Entschädigung für Grabaufwuchs wird nicht gewährt.
§ 7 Änderung § 14 § 7 Änderung § 14 § 7 Änderung § 14 § 7 Änderung § 14 § 7 Änderung § 14 AbsAbsAbsAbsAbs..... 6: 6: 6: 6: 6: hinzufügen von „… (V hinzufügen von „… (V hinzufügen von „… (V hinzufügen von „… (V hinzufügen von „… (Verlängerung ist nurerlängerung ist nurerlängerung ist nurerlängerung ist nurerlängerung ist nur
für volle Jahre möglich).“für volle Jahre möglich).“für volle Jahre möglich).“für volle Jahre möglich).“für volle Jahre möglich).“
( 6 ) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die
Nutzungsfrist nicht übersteigt oder das Nutzungsrecht mindestens für
die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit verlängert worden ist (Verlänge-
rung ist nur für volle Jahre möglich). Der Bürgermeister kann den
Wiedererwerb ablehnen, insbesondere, wenn die Schließung eines
Friedhofes oder eines Friedhofsteiles nach § 3 beabsichtigt ist.
§ 8 Änderung § 14 § 8 Änderung § 14 § 8 Änderung § 14 § 8 Änderung § 14 § 8 Änderung § 14 AbsAbsAbsAbsAbs..... 7: 7: 7: 7: 7: Entfall/ Streichung des Satzes „Soll die Entfall/ Streichung des Satzes „Soll die Entfall/ Streichung des Satzes „Soll die Entfall/ Streichung des Satzes „Soll die Entfall/ Streichung des Satzes „Soll die
GrGrGrGrGrabstätte in begründeten abstätte in begründeten abstätte in begründeten abstätte in begründeten abstätte in begründeten Ausnahmefällen von der StadtverwAusnahmefällen von der StadtverwAusnahmefällen von der StadtverwAusnahmefällen von der StadtverwAusnahmefällen von der Stadtverwaltungaltungaltungaltungaltung
abgeräumt und eingeebnet werden, sind die hierfür anfallenden Kos-abgeräumt und eingeebnet werden, sind die hierfür anfallenden Kos-abgeräumt und eingeebnet werden, sind die hierfür anfallenden Kos-abgeräumt und eingeebnet werden, sind die hierfür anfallenden Kos-abgeräumt und eingeebnet werden, sind die hierfür anfallenden Kos-
ten vom Nutzungsberechtigten zu tragen.“.ten vom Nutzungsberechtigten zu tragen.“.ten vom Nutzungsberechtigten zu tragen.“.ten vom Nutzungsberechtigten zu tragen.“.ten vom Nutzungsberechtigten zu tragen.“.
( 7 ) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an
teilbelegten Grabstätten grundsätzlich erst nach Ablauf der letzten
Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesam-
te Grabstätte möglich. Der Nutzungsberechtigte hat dafür Sorge zu
tragen, dass die Grabstätte gänzlich abgeräumt und eingeebnet wird.
Dies beinhaltet auch, dass ebenfalls alle vorhandenen Fundamente (z.
B. von Grabmalen, Einfassungen, Abdeckplatten) ordnungsgemäß zu
entfernen sind. Die Grabaufbauten inkl. Zubehör dürfen nicht über die
auf den Friedhöfen vorhandenen Abfallgefäße bzw. Abfallgruben ent-
sorgt werden. Abgeräumte Grabstätten werden durch die Stadt einge-
sät. Dies gilt entsprechend für Reihengrabstätten („-Altbestand-„).
Soll die Grabstätte in begründeten Ausnahmefällen von der Stadtver-
waltung abgeräumt und eingeebnet werden, sind die hierfür anfallen-
den Kosten vom Nutzungsberechtigten zu tragen.
§ 9 Änderung § 14 § 9 Änderung § 14 § 9 Änderung § 14 § 9 Änderung § 14 § 9 Änderung § 14 AbsAbsAbsAbsAbs..... 8: 8: 8: 8: 8: hinzufügen von „…lt. hinzufügen von „…lt. hinzufügen von „…lt. hinzufügen von „…lt. hinzufügen von „…lt. geltender Satzung geltender Satzung geltender Satzung geltender Satzung geltender Satzung
über die Friedhofsgebühren…“über die Friedhofsgebühren…“über die Friedhofsgebühren…“über die Friedhofsgebühren…“über die Friedhofsgebühren…“
( 8 ) Zudem hat der Nutzungsberechtigte bei vorzeitiger Rückgabe von
Wahlgrabstätten für jedes Jahr bis zum Ablauf der Ruhezeit eine
einmalige Gebühr lt. geltender Satzung über die Friedhofsgebühren
für die weiterhin durch die Stadt anfallende Pflege zu zahlen (Pflege-
gebühr). Eine Rückerstattung von Nutzungsgebühren erfolgt nicht.
Dies gilt für Reihengrabstätten (Erd- und Urnenbestattungen „-Altbe-
stand-“) entsprechend. Die Urkunde über den Erwerb des Nutzungs-
rechtes ist zurückzugeben. Sollte diese nicht mehr vorhanden sein, ist
eine schriftliche Einverständniserklärung des Nutzungsberechtigten
vorzulegen.
§ 10 Änderung § 14 § 10 Änderung § 14 § 10 Änderung § 14 § 10 Änderung § 14 § 10 Änderung § 14 AbsAbsAbsAbsAbs..... 11: 11: 11: 11: 11: hinzufügen von „Maße Kindergräber: hinzufügen von „Maße Kindergräber: hinzufügen von „Maße Kindergräber: hinzufügen von „Maße Kindergräber: hinzufügen von „Maße Kindergräber:
Länge:Länge:Länge:Länge:Länge: 1,00 m / Breite: 1,00 m / Breite: 1,00 m / Breite: 1,00 m / Breite: 1,00 m / Breite: 0,60 m /  0,60 m /  0,60 m /  0,60 m /  0,60 m / Abstand:Abstand:Abstand:Abstand:Abstand: 0,30 m“ 0,30 m“ 0,30 m“ 0,30 m“ 0,30 m“
( 11 ) Wahlgrabstätten sind 2,00 m lang. Die Breite beträgt bei
einstelligen Grabstätten 0,80m, bei mehrstelligen Wahlgrabstätten
erhöht sie sich um jeweils 1,20m pro Grabstätte.
Maße Kindergräber: Länge: 1,00 m / Breite: 0,60 m / Abstand: 0,30 m
Die in Abs. 1 genannten Urnengrabstätten haben folgende Maße:

a) Einzelurnengrabstätten:
Länge: 0,50 m, Breite: 0,50 m, Abstand: 0,30 m
b) Urnenwahlgrabstätten(zweistellig):
Länge: 1,00 m, Breite: 0,50 m, Abstand: 0,30 m
c) Urnenwahlgrabstätten (vierstellig):
Länge: 1,00 m, Breite: 1,00 m, Abstand: 0,30 m
Die Beisetzung erfolgt in einer Tiefe von mindestens 0,75 m.
Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, gelten für
Urnengrabstätten die Vorschriften für Erdgrabstätten.
§ 11 Änderung § 14 § 11 Änderung § 14 § 11 Änderung § 14 § 11 Änderung § 14 § 11 Änderung § 14 AbsAbsAbsAbsAbs..... 13: 13: 13: 13: 13: hinzufügen von „c) Urnenstelen (s hinzufügen von „c) Urnenstelen (s hinzufügen von „c) Urnenstelen (s hinzufügen von „c) Urnenstelen (s hinzufügen von „c) Urnenstelen (s.....
Ausnahmen gemäß Ausnahmen gemäß Ausnahmen gemäß Ausnahmen gemäß Ausnahmen gemäß Absatz 2),Absatz 2),Absatz 2),Absatz 2),Absatz 2), d) Baumurnengräber d) Baumurnengräber d) Baumurnengräber d) Baumurnengräber d) Baumurnengräber,,,,, e)  e)  e)  e)  e) Aschenstreu-Aschenstreu-Aschenstreu-Aschenstreu-Aschenstreu-
feld.“feld.“feld.“feld.“feld.“
( 13 ) Das Ablegen von Grabschmuck ist auf Rasengräbern sowie
Grabstätten für Baumurnengräber lediglich in der Zeit vom 15. Okto-
ber bis zum 01. März gestattet. Außerhalb dieses Zeitraumes abgeleg-
ter Grabschmuck wird von der Stadt entfernt und geht entschädi-
gungslos in deren Eigentum über.
Grablichter, Gestecke, Blumen u. ä., die für Verstorbene in nachfol-
gend aufgeführten Grabarten gedacht sind, dürfen nur auf den hierfür
vorgesehenen Ablageflächen abgelegt werden:
a) anonyme Erdbestattungen,
b) anonyme Urnenbestattungen,
c) Urnenstelen (s. Ausnahmen gemäß Absatz 2),
d) Baumurnengräber,
e) Aschenstreufeld.
§ 12 Änderung § 18 § 12 Änderung § 18 § 12 Änderung § 18 § 12 Änderung § 18 § 12 Änderung § 18 AbsAbsAbsAbsAbs..... 4: 4: 4: 4: 4: hinzufügen von „…auf eigene K hinzufügen von „…auf eigene K hinzufügen von „…auf eigene K hinzufügen von „…auf eigene K hinzufügen von „…auf eigene Kosten dieosten dieosten dieosten dieosten die
fachgerechte fachgerechte fachgerechte fachgerechte fachgerechte VVVVVerlegung…“erlegung…“erlegung…“erlegung…“erlegung…“
( 4 ) Die Gestaltung der anonymen Grabfelder, pflegefreien Grabstät-
ten, Baumurnengrabstätten sowie Aschenstreufelder obliegt der Stadt.
Der Nutzungsberechtigte an einer pflegefreien Grabstätte (Rasen-
grab) veranlasst auf eigene Kosten die fachgerechte Verlegung einer
Grabsteinplatte, die niveaugleich in die Rasenfläche gelegt wird. Die
Grabsteinplatten (Maße 0,80 m x 0,60 m) sind erdbodengleich zu
verlegen.
§ 13 Änderung § 21 § 13 Änderung § 21 § 13 Änderung § 21 § 13 Änderung § 21 § 13 Änderung § 21 AbsAbsAbsAbsAbs..... 4: 4: 4: 4: 4: hinzufügen von „c) Kindergräber hinzufügen von „c) Kindergräber hinzufügen von „c) Kindergräber hinzufügen von „c) Kindergräber hinzufügen von „c) Kindergräber
0,90 m.“0,90 m.“0,90 m.“0,90 m.“0,90 m.“
( 4 ) Stehende Grabmale aus Stein auf Wahlgrabstätten dürfen ein-
schließlich Sockel nicht höher als 1,60 m sein. Bei Holz- und Metall-
kreuzen darf eine Höhe von 2,00 m nicht überschritten werden. Für
Urnengrabstätten gelten folgende Begrenzungen:
a) Urneneinzelwahlgrabstätten 0,60 m,
b) mehrstellige Urnenwahlgrabstätten 0,90 m,
c) Kindergräber 0,90 m.
§ 14 Änderung § 21 § 14 Änderung § 21 § 14 Änderung § 21 § 14 Änderung § 21 § 14 Änderung § 21 AbsAbsAbsAbsAbs..... 7: 7: 7: 7: 7: hinzufügen des  hinzufügen des  hinzufügen des  hinzufügen des  hinzufügen des AbsAbsAbsAbsAbs..... 7 7 7 7 7
( 7 ) Die einzelnen Gebühren ergeben sich aus der jeweils geltenden
Friedhofsgebührensatzung.
§ 15 Änderung § 24 § 15 Änderung § 24 § 15 Änderung § 24 § 15 Änderung § 24 § 15 Änderung § 24 AbsAbsAbsAbsAbs..... 3: 3: 3: 3: 3: hinzufügen von „…Unkr hinzufügen von „…Unkr hinzufügen von „…Unkr hinzufügen von „…Unkr hinzufügen von „…Unkrautbekämp-autbekämp-autbekämp-autbekämp-autbekämp-
fungsmitteln (Herbizide, Essig, Salz, Steinreiniger etc.) ist bei derfungsmitteln (Herbizide, Essig, Salz, Steinreiniger etc.) ist bei derfungsmitteln (Herbizide, Essig, Salz, Steinreiniger etc.) ist bei derfungsmitteln (Herbizide, Essig, Salz, Steinreiniger etc.) ist bei derfungsmitteln (Herbizide, Essig, Salz, Steinreiniger etc.) ist bei der
GrGrGrGrGrabpflege nicht gestattet und stellt einen abpflege nicht gestattet und stellt einen abpflege nicht gestattet und stellt einen abpflege nicht gestattet und stellt einen abpflege nicht gestattet und stellt einen VVVVVerstoß gegen die Pflan-erstoß gegen die Pflan-erstoß gegen die Pflan-erstoß gegen die Pflan-erstoß gegen die Pflan-
zenschutzverordnung darzenschutzverordnung darzenschutzverordnung darzenschutzverordnung darzenschutzverordnung dar,,,,, der mit Bußgeld sowie einer Str der mit Bußgeld sowie einer Str der mit Bußgeld sowie einer Str der mit Bußgeld sowie einer Str der mit Bußgeld sowie einer Strafanzeigeafanzeigeafanzeigeafanzeigeafanzeige
geahndet werden kann.“geahndet werden kann.“geahndet werden kann.“geahndet werden kann.“geahndet werden kann.“
( 3 ) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungs-
mitteln (Herbizide, Essig, Salz, Steinreiniger etc.) ist bei der Grabpfle-
ge nicht gestattet und stellt einen Verstoß gegen die Pflanzenschutz-
verordnung dar, der mit Bußgeld sowie einer Strafanzeige geahndet
werden kann.
§ 16 Änderung § 26 § 16 Änderung § 26 § 16 Änderung § 26 § 16 Änderung § 26 § 16 Änderung § 26 AbsAbsAbsAbsAbs..... 1: 1: 1: 1: 1: Entfernung/ Streichung der Sätze „Die Entfernung/ Streichung der Sätze „Die Entfernung/ Streichung der Sätze „Die Entfernung/ Streichung der Sätze „Die Entfernung/ Streichung der Sätze „Die
TTTTTrrrrrauerhalle auf dem alten Fauerhalle auf dem alten Fauerhalle auf dem alten Fauerhalle auf dem alten Fauerhalle auf dem alten Friedhof in Elsdorf kann aus technischenriedhof in Elsdorf kann aus technischenriedhof in Elsdorf kann aus technischenriedhof in Elsdorf kann aus technischenriedhof in Elsdorf kann aus technischen
Gründen nicht mehr für Gründen nicht mehr für Gründen nicht mehr für Gründen nicht mehr für Gründen nicht mehr für AufbewAufbewAufbewAufbewAufbewahrungen genutzt werden.ahrungen genutzt werden.ahrungen genutzt werden.ahrungen genutzt werden.ahrungen genutzt werden.     Aufbahrun-Aufbahrun-Aufbahrun-Aufbahrun-Aufbahrun-
gen sind jedoch weiterhin möglich.“gen sind jedoch weiterhin möglich.“gen sind jedoch weiterhin möglich.“gen sind jedoch weiterhin möglich.“gen sind jedoch weiterhin möglich.“
( 1 ) Die Trauerhalle dient der Aufnahme von Leichen, die in den dafür
vorgesehenen Raum zu überführen sind. Der Sarg ist auf den entspre-
chenden Aufbau zu stellen. Die Trauerhalle auf dem alten Friedhof in
Elsdorf kann aus technischen Gründen nicht mehr für Aufbewahrungen
genutzt werden. Aufbahrungen sind jedoch weiterhin möglich.
§ 17 Änderung § 26 § 17 Änderung § 26 § 17 Änderung § 26 § 17 Änderung § 26 § 17 Änderung § 26 AbsAbsAbsAbsAbs..... 5: 5: 5: 5: 5: redaktionelle Änderung und Entfernung/ redaktionelle Änderung und Entfernung/ redaktionelle Änderung und Entfernung/ redaktionelle Änderung und Entfernung/ redaktionelle Änderung und Entfernung/
Streichung von „… kann sowohl durch den Bestatter als auch durchStreichung von „… kann sowohl durch den Bestatter als auch durchStreichung von „… kann sowohl durch den Bestatter als auch durchStreichung von „… kann sowohl durch den Bestatter als auch durchStreichung von „… kann sowohl durch den Bestatter als auch durch
die Stadt erfolgen…“die Stadt erfolgen…“die Stadt erfolgen…“die Stadt erfolgen…“die Stadt erfolgen…“
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( 5 ) Die Ausschmückung der Trauerhallen, die der Stadt zur Verfügung
stehen, hat durch den Bestatter zu erfolgen. Die Kosten für die Nut-
zung und Reinigung der Trauerhalle ergeben sich aus der jeweils
geltenden Friedhofsgebührensatzung und sind vom Nutzungsberech-
tigten zu tragen.
§ 18 Änderung § 26 § 18 Änderung § 26 § 18 Änderung § 26 § 18 Änderung § 26 § 18 Änderung § 26 AbsAbsAbsAbsAbs..... 6: 6: 6: 6: 6: Entfernung/ Streichung des bisherigen Entfernung/ Streichung des bisherigen Entfernung/ Streichung des bisherigen Entfernung/ Streichung des bisherigen Entfernung/ Streichung des bisherigen
AbsAbsAbsAbsAbs..... 6 „Die Sargträger für die Überführung der  6 „Die Sargträger für die Überführung der  6 „Die Sargträger für die Überführung der  6 „Die Sargträger für die Überführung der  6 „Die Sargträger für die Überführung der TTTTToten von der oten von der oten von der oten von der oten von der TTTTTrrrrrauerauerauerauerauer-----
halle bzwhalle bzwhalle bzwhalle bzwhalle bzw..... dem F dem F dem F dem F dem Friedhofseingang zum Bestattungsplatz können so-riedhofseingang zum Bestattungsplatz können so-riedhofseingang zum Bestattungsplatz können so-riedhofseingang zum Bestattungsplatz können so-riedhofseingang zum Bestattungsplatz können so-
wohl von der Stadt als auch von den wohl von der Stadt als auch von den wohl von der Stadt als auch von den wohl von der Stadt als auch von den wohl von der Stadt als auch von den Angehörigen bzwAngehörigen bzwAngehörigen bzwAngehörigen bzwAngehörigen bzw..... dem Bestatter dem Bestatter dem Bestatter dem Bestatter dem Bestatter
gestellt werden.“ wurde entfernt und in den § 11 eingefügt. In dergestellt werden.“ wurde entfernt und in den § 11 eingefügt. In dergestellt werden.“ wurde entfernt und in den § 11 eingefügt. In dergestellt werden.“ wurde entfernt und in den § 11 eingefügt. In dergestellt werden.“ wurde entfernt und in den § 11 eingefügt. In der
FFFFFolge ergibt sich eine neue Zählung der olge ergibt sich eine neue Zählung der olge ergibt sich eine neue Zählung der olge ergibt sich eine neue Zählung der olge ergibt sich eine neue Zählung der AbsätzeAbsätzeAbsätzeAbsätzeAbsätze.....
§ 19 Änderung § 29 § 19 Änderung § 29 § 19 Änderung § 29 § 19 Änderung § 29 § 19 Änderung § 29 AbsAbsAbsAbsAbs..... 1: 1: 1: 1: 1: Hinzufügen der  Hinzufügen der  Hinzufügen der  Hinzufügen der  Hinzufügen der Aufzählungen „d) ResteAufzählungen „d) ResteAufzählungen „d) ResteAufzählungen „d) ResteAufzählungen „d) Reste
von abgeräumten Grvon abgeräumten Grvon abgeräumten Grvon abgeräumten Grvon abgeräumten Grabstätten entgegen § 7 abstätten entgegen § 7 abstätten entgegen § 7 abstätten entgegen § 7 abstätten entgegen § 7 AbsAbsAbsAbsAbs..... 3 auf dem F 3 auf dem F 3 auf dem F 3 auf dem F 3 auf dem Friedhofriedhofriedhofriedhofriedhof
entsorgt,“ und „i) Ersatzvornahme bei entsorgt,“ und „i) Ersatzvornahme bei entsorgt,“ und „i) Ersatzvornahme bei entsorgt,“ und „i) Ersatzvornahme bei entsorgt,“ und „i) Ersatzvornahme bei VVVVVerstoß gegen § 14 erstoß gegen § 14 erstoß gegen § 14 erstoß gegen § 14 erstoß gegen § 14 AbsAbsAbsAbsAbs..... 7 7 7 7 7
(nicht ordnungsgemäße (nicht ordnungsgemäße (nicht ordnungsgemäße (nicht ordnungsgemäße (nicht ordnungsgemäße Abräumung von GrAbräumung von GrAbräumung von GrAbräumung von GrAbräumung von Grabstätten,“.abstätten,“.abstätten,“.abstätten,“.abstätten,“. In der F In der F In der F In der F In der Folgeolgeolgeolgeolge
ergibt sich eine neue ergibt sich eine neue ergibt sich eine neue ergibt sich eine neue ergibt sich eine neue Aufzählung.Aufzählung.Aufzählung.Aufzählung.Aufzählung.
d) Reste von abgeräumten Grabstätten entgegen § 7 Abs. 3 auf dem
Friedhof entsorgt,
i) Ersatzvornahme bei Verstoß gegen § 14 Abs. 7 (nicht ordnungsgemä-
ße Abräumung von Grabstätten,
§ 20 Änderung § 30: Änderung von „…3. Änderungssatzung vom§ 20 Änderung § 30: Änderung von „…3. Änderungssatzung vom§ 20 Änderung § 30: Änderung von „…3. Änderungssatzung vom§ 20 Änderung § 30: Änderung von „…3. Änderungssatzung vom§ 20 Änderung § 30: Änderung von „…3. Änderungssatzung vom
16.12.2014…“16.12.2014…“16.12.2014…“16.12.2014…“16.12.2014…“
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Elsdorf vom 20.12.2004 über
die Ordnung auf den Friedhöfen (Friedhofsordnung) in der Fassung der
3. Änderungssatzung vom 16.12.2014 außer Kraft.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung über die Ordnung auf den Friedhöfen
(Friedhofsordnung) der Stadt Elsdorf wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen - GO NRW - in der Fassung vom 14.07.1994, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW S. 490), kann
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung, die ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet,
o d e r
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
50189 Elsdorf, den 09.08.2022
( Andreas Heller )
- Bürgermeister -
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter
www.elsdorf.de; Rubrik: Aktuelle Bekanntmachungen,
veröffentlicht)

Öffentliche Bekanntmachung
Bezirksregierung Köln
Dezernat 33
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung
Köln, 16.08.2022
 Zeughausstraße 2-10
Telefon: 0221 / 147-2033
50667 Köln
Flurbereinigung Erftaue-Glesch
Az.: 33.46 - 5 12 03 -
Ladung zur Offenlage und Ladung zur Offenlage und Ladung zur Offenlage und Ladung zur Offenlage und Ladung zur Offenlage und Anhörung über die Ergebnisse der Anhörung über die Ergebnisse der Anhörung über die Ergebnisse der Anhörung über die Ergebnisse der Anhörung über die Ergebnisse der WWWWWert-ert-ert-ert-ert-
ermittlung gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)ermittlung gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)ermittlung gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)ermittlung gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)ermittlung gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
I .I .I .I .I . Ladung zur Offenlage der Ergebnisse der  Ladung zur Offenlage der Ergebnisse der  Ladung zur Offenlage der Ergebnisse der  Ladung zur Offenlage der Ergebnisse der  Ladung zur Offenlage der Ergebnisse der WWWWWertermittlungertermittlungertermittlungertermittlungertermittlung
Im Flurbereinigungsverfahren Erftaue-Glesch liegen die Nachweise
über die Ergebnisse
der Wertermittlung für die dem Flurbereinigungsverfahren unter-
liegenden Grundstücke vor.
Die Ergebnisse der Wertermittlung sind Grundlage für die Berech-
nung des Abfindungsanspruches und damit Grundlage für den Flur-
bereinigungsplan. Die Nachweise über die Ergebnisse der Werter-
mittlung liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus
von Montag den 19.09.2022 bis Freitag den 30.09.2022 wäh-von Montag den 19.09.2022 bis Freitag den 30.09.2022 wäh-von Montag den 19.09.2022 bis Freitag den 30.09.2022 wäh-von Montag den 19.09.2022 bis Freitag den 30.09.2022 wäh-von Montag den 19.09.2022 bis Freitag den 30.09.2022 wäh-
rend der Dienstzeiten,rend der Dienstzeiten,rend der Dienstzeiten,rend der Dienstzeiten,rend der Dienstzeiten,
jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00
UhrUhrUhrUhrUhr,,,,, bei der Kreisstadt Bergheim, bei der Kreisstadt Bergheim, bei der Kreisstadt Bergheim, bei der Kreisstadt Bergheim, bei der Kreisstadt Bergheim, F F F F Fachbereich Stadtentwicklung,achbereich Stadtentwicklung,achbereich Stadtentwicklung,achbereich Stadtentwicklung,achbereich Stadtentwicklung,
Abteilung Bodenmanagement, Zimmer 402, Bethlehemer StraßeAbteilung Bodenmanagement, Zimmer 402, Bethlehemer StraßeAbteilung Bodenmanagement, Zimmer 402, Bethlehemer StraßeAbteilung Bodenmanagement, Zimmer 402, Bethlehemer StraßeAbteilung Bodenmanagement, Zimmer 402, Bethlehemer Straße
9-11, 50126 Bergheim.9-11, 50126 Bergheim.9-11, 50126 Bergheim.9-11, 50126 Bergheim.9-11, 50126 Bergheim.
Im Hinblick auf die Coronapandemie ist eine vorherige telefonische
Terminvereinbarung
unter der Rufnummer 0221/147 3238 zwingend erforderlich.
Zur Erteilung von Auskünften über die vorgenommene Bewertung
der Grundstücke stehen Bedienstete der Bezirksregierung Köln
zur Verfügung.
Auf die geltende Coronaschutzverordnung wird verwiesen.
Es wird gebeten, die Informationen für Besucherinnen und Besu-
cher auf der Hompage der Bezirksregierung Köln unter https://
www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html zu beachten.
Die Karten zur Wertermittlung können auch digital eingesehen
werden unter:

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbe-
reinigungsverfahren/index.html
Beteiligte des Flurbereinigungsverfahrens sind gemäß § 10 Nr. 1
FlurbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2794) die Teilnehmer, d.h. die Grundstückseigentü-
mer und Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet ge-
hörenden Grundstücke und die Nebenbeteiligten gemäß § 10 Nr. 2
FlurbG.
Zu den Nebenbeteiligten des Flurbereinigungsverfahrens zählen:
a.a.a.a.a. Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstü-
cke vom Flurbereinigungsverfahren betroffen werden;
b.b.b.b.b. andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für
gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40
FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG);
c.c.c.c.c. Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereini-
gungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder
von ihm beeinflusst wird;
d.d.d.d.d. Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehö-
renden Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder
von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung
solcher Grundstücke beschränken;
e.e.e.e.e. Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis
zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG);
fffff..... Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden
Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Aus-
führungskosten auferlegt wird (§§ 42 Abs. 3 und 106 FlurbG) oder
die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurbe-
reinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).
Die Teilnehmer/innen des Flurbereinigungsverfahrens erhalten u.
a. den Vorläufigen Flurstücksnachweis -Alter Bestand-. In diesem
ist der Grundbesitz aufgeführt, den sie in das Flurbereinigungsver-
fahren einbringen. Hier sind die Ergebnisse der Wertermittlung
nach Wertklassen und Wertverhältniszahl als Kennzahlen für Grund-
stücksqualität und Bodengüte nachgewiesen. Der Vorläufige Flur-
stücksnachweis -Alter Bestandwird
Bestandteil des Flurbereinigungsplanes.
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I I .I I .I I .I I .I I . Ladung zum  Ladung zum  Ladung zum  Ladung zum  Ladung zum Anhörungstermin zu den Ergebnissen der Anhörungstermin zu den Ergebnissen der Anhörungstermin zu den Ergebnissen der Anhörungstermin zu den Ergebnissen der Anhörungstermin zu den Ergebnissen der WWWWWerterertererterertererter-----
mittlungmittlungmittlungmittlungmittlung
Der Anhörungstermin dient der Erläuterung der Wertermittlungs-
ergebnisse. In diesem Termin können Einwendungen gegen die
Ergebnisse der Wertermittlung vorgebracht werden. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass in diesem Termin nur allgemeine Erläute-
rungen zu der im o. g. Flurbereinigungsverfahren durchgeführten
Bewertung und keine Auskünfte über die Bewertung der einzel-
nen Grundstücke gegeben werden (hierfür ist die unter I. aufge-
führte Offenlage vorgesehen).
Der Anhörungstermin findet statt:
am Donnerstag dem 20.10.2022 um 10:00 Uhr, im Pfarrheim Glesch,
Heinemannstraße 18, 50126 Bergheim-Glesch.
Für die Teilnahme am Anhörungstermin ist eine vorherige telefo-
nische Anmeldung unter der Rufnummer 0221/147 3238 zwingend
erforderlich.
Auf die geltende Coronaschutzverordnung wird verwiesen.
Es wird gebeten, die Informationen für Besucherinnen und Besu-
cher auf der Hompage der Bezirksregierung Köln unter https://
www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.
html zu beachten.
Sollten Beteiligte ihre Einwendungen nicht im Anhörungstermin
vorbringen wollen, so können sie diese bis spätestens 14 Tage
nach dem o. g. Anhörungstermin schriftlich der Bezirksregierung
Köln, Dezernat 33, 50606 Köln, unter Angabe des o. g. Aktenzei-
chens und ihrer ONr. mitteilen.
Allgemeine Erläuterungen zu dem im Flurbereinigungsverfahren
durchgeführten Bewertungsverfahren können die Teilnehmer dem
Begleitschreiben entnehmen, dass sie
per Post erhalten.
Beteiligte, die mit den Ergebnissen der Wertermittlung einver-
standen sind, brauchen diesen Anhörungstermin nicht wahrzu-
nehmen.
Die den Teilnehmern übersandten Auszüge und Nachweise sind zu
den vorgenannten Terminen mitzubringen.
Allgemeine HinweiseAllgemeine HinweiseAllgemeine HinweiseAllgemeine HinweiseAllgemeine Hinweise
1.1.1.1.1.     VVVVVertretung durch eine bevollmächtigte Pertretung durch eine bevollmächtigte Pertretung durch eine bevollmächtigte Pertretung durch eine bevollmächtigte Pertretung durch eine bevollmächtigte Personersonersonersonerson
Aus verwaltungsvereinfachenden Gründen und um die Anzahl der
Ansprechpartner zu verringern, werden alle Miteigentümer an
gemeinschaftlichem Grundbesitz (auch die von der Flurbereini-
gungsbehörde ermittelten Erben) aufgefordert, eine gemeinsamegemeinsamegemeinsamegemeinsamegemeinsame
bevollmächtigte Personbevollmächtigte Personbevollmächtigte Personbevollmächtigte Personbevollmächtigte Person zu bestellen, soweit dies noch nicht ge-
schehen ist.
Hierzu ist eine schriftliche VVVVVollmachtol lmachtol lmachtol lmachtol lmacht mit beglaubigter Unter-

schrift vorzulegen.
Die Beglaubigung kann von jeder dienstsiegelführenden Stelle
vorgenommen werden (z. B. Stadt- oder Gemeindeverwaltung).
Die Beglaubigung ist gemäß
§ 108 FlurbG gebührenfrei (außer bei Notaren).
Vollmachtsvordrucke können die Beteiligten bei der Bezirksre-
gierung Köln,
-Dezernat 33-, 50606 Köln, anfordern oder auf der Internetseite
der Bezirksregierung Köln
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abtei-
lung03/33/flurbereinigungsverfahren/
form_vollmacht.pdf
abrufen.
Die Bevollmächtigung schließt eine Teilnahme der einzelnen Mit-
eigentümer/innen an Terminen im Flurbereinigungsverfahren nicht
aus.
Sollten Beteiligte an der Wahrnehmung der Termine zu Ziffern I.
und II. verhindert
sein, können sie sich an diesen Tagen durch eine bevollmächtigte
Person vertretenlassen. Zur notwendigen Beglaubigung und Be-
reitstellung des notwendigen Vollmachtsvordruckes siehe oben.
2. Kostenerstattung2. Kostenerstattung2. Kostenerstattung2. Kostenerstattung2. Kostenerstattung
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Kosten er-
stattet werden können, die den Beteiligten durch die Wahrneh-
mung der Termine entstehen.
Hinweise zur Coronavirus-PräventionHinweise zur Coronavirus-PräventionHinweise zur Coronavirus-PräventionHinweise zur Coronavirus-PräventionHinweise zur Coronavirus-Prävention
Die Beteiligten werden gebeten, im Gebäude eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen und den Mindestabstand von 1,5 m einzu-
halten.
Im Auftrag
gez. Piras, RVDin
Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 2 - 10, 50667 Köln
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Inter-
net-Seite der Bezirksregierung Köln veröffentlicht unter:
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flur-
bereinigungsverfahren/index.html
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich
der Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu
finden unter:https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leis-
tungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/
datenschutzhinweise.pdf
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei
zur Verfügung gestellt

Öffentliche Bekanntmachung
Gemäß § 58 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666 SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom
29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), wird hiermit die Öffentlichkeit über Zeit,
Ort und Tagesordnung der folgenden Ausschusssitzung unterrichtet:
Ausschuss des Rates der Stadt Elsdorf:
Rechnungsprüfungsausschuss
Sitzungstag: Dienstag, 23.08.2022
Zeit: 18:00 Uhr
Ort: Sitzungssaal des Rathauses,
Gladbacher Str. 111, 50189 Elsdorf
TAGESORDNUNG
A) Nichtöffentliche SitzungA) Nichtöffentliche SitzungA) Nichtöffentliche SitzungA) Nichtöffentliche SitzungA) Nichtöffentliche Sitzung
1.1.1.1.1. Kenntnisnahme der Niederschrift über die letzte Sitzung des Rech-

nungsprüfungsausschusses des Rates der Stadt Elsdorf vom
24.05.2022

2.2.2.2.2. Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die örtliche Prü-
fung von Staatszuweisungen im Bereich Offener Ganztag

3.3.3.3.3. Überörtliche Prüfung der Stadt Elsdorf im Jahr 2021 durch
die gpa NRW

4.4.4.4.4. Stellungnahme der Stadt Elsdorf zur überörtlichen Prüfung der gpa
NRW im Jahr 2021

5.5.5.5.5. Anfragen
6.6.6.6.6. Mitteilungen
7.7.7.7.7. Festlegung der zu veröffentlichenden Beschlüsse aus der nichtöf-

fentlichen Sitzung
Stadt Elsdorf
( Andreas Heller)
- Bürgermeister -
(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service ->
Rathaus Service -> Amtliche Bekanntmachungen, veröffentlicht

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen
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„Kunst: im Forum“ mit Viktoria Uherek
„Elemente“: Elsdorfer Künstlerin stellt ihre Werke im Forum:terra nova aus
Zur bereits 12. Ausstellung der
Reihe „Kunst: im Forum“ lädt
die Stadt Elsdorf am Freitag,Freitag,Freitag,Freitag,Freitag,
den 2. September 2022 um 20den 2. September 2022 um 20den 2. September 2022 um 20den 2. September 2022 um 20den 2. September 2022 um 20
UhrUhrUhrUhrUhr gemeinsam mit Viktoria
Uherek und Sebastian Kuhne
ein. Die Elsdorfer Künstlerin
und der in Witten lebende
Künstler präsentieren in ihrer
Ausstellung unter dem Titel
„Elemente“ Objektkunst, Ma-
lereien und Skulpturen.
Die gebürtige Bochumerin
Uherek stellte ihre Werke
bereits u.a. in Köln, Düsseldorf
und in Uhldingen-Mühlhofen
am Bodensee aus. Ihre bevor-
zugten Materialien sind hand-
geschöpfte Papiere, Pigmente,
Glas, Gips und Ton. Im spieleri-
schen Experiment nehmen ihre
Ideen durch Kratzen, Schaben,
Wischen und Reissen Gestalt
an. „Kunst ist für mich ein Aben-
teuer, ein Augenblick der Frei-
heit“, lautet ihr Statement.
Als Gast-Künstler präsentiert
auch Sebastian Kuhne seine mit
Encaustic und Akryl gestalte-
ten Werke. Kunst ist für ihn die
einzigartige Möglichkeit ein
besonderes Geschenk zu ma-
chen - als persönliche Geste
oder für einen geschätzten
Menschen. Er möchte die Be-

trachter erfreuen, verwundern
und dabei auch ein Teil von ihm
selbst preisgeben. „Mit der
Zeit habe ich gelernt, das Zu-
sammenspiel von Wachs und
Akryl gezielt weiter zu entwi-
ckeln. Mit großer Begeisterung
erwarte ich jedoch den Mo-
ment, an dem ich überrascht
werde und sich Strukturen ab-
bilden, die ich nicht erahnen
konnte. Somit wird jedes neue
Projekt zu einem einzigartigen
Abenteuer“, so Kuhne.
Die weitläufigen Räumlichkei-
ten bieten viel Platz für die viel-
fältigen Werke, zu denen die
Künstler im Rahmen der Eröff-
nung einiges erläutern werden
und einen Einblick in ihre Ar-
beit geben.
Die Ausstellungseröffnung fin-
det am 2. September um 20 Uhr
im Forum:terra nova (Nordrand-
weg / Kerpener Straße, 50189
Elsdorf) statt. Der Eintritt ist
kostenfrei.
VVVVVorororororab wird um ab wird um ab wird um ab wird um ab wird um Anmeldung un-Anmeldung un-Anmeldung un-Anmeldung un-Anmeldung un-
ter  kultur@elsdorfter  kultur@elsdorfter  kultur@elsdorfter  kultur@elsdorfter  kultur@elsdorf.de oder.de oder.de oder.de oder.de oder
02274 - 709 133 gebeten.02274 - 709 133 gebeten.02274 - 709 133 gebeten.02274 - 709 133 gebeten.02274 - 709 133 gebeten.
Die Ausstellung wird nach der
Eröffnung zu den gewohnten
Öffnungszeiten der Gastrono-
mie bis zum 12.10.2022 zu se-
hen sein.

Ende: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem Rathaus

Viktoria Uherek und Sebastian Kuhne zeigen ihre Werke in der Ausstel-Viktoria Uherek und Sebastian Kuhne zeigen ihre Werke in der Ausstel-Viktoria Uherek und Sebastian Kuhne zeigen ihre Werke in der Ausstel-Viktoria Uherek und Sebastian Kuhne zeigen ihre Werke in der Ausstel-Viktoria Uherek und Sebastian Kuhne zeigen ihre Werke in der Ausstel-
lung „Elemente“.lung „Elemente“.lung „Elemente“.lung „Elemente“.lung „Elemente“.
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Ehejubiläum
Die Eheleute Betty und Heinz
Burtscheidt feiern am 24. Au-
gust 2022 das seltene Fest der
Eisernen Hochzeit.
Das Jubelpaar lernte sich 1952
beim Tanzen in Sindorf kennen.
Heinz Burtscheidt, der zweit-
jüngste von 7 Kindern, ist ein
gebürtiger Sindorfer Junge, sei-
ne Frau Betty, eine gebürtige
Berrendorferin. Sie leben nach
wie vor in ihrem Elternhaus in

Berrendorf; lange gemeinsam
mit ihren Eltern bis zu deren
Tode in einem 3-Generationen-
haus. Sie bekamen einen Sohn
und eine Tochter, haben
mittlerweile 3 Enkelsöhne und
eine 1 Enkeltochter sowie
inzwischen 1 Ur-Enkelin. Er ar-
beitete als Elektromeister, spä-
ter als Sicherheitsingenieur.
Zuletzt betrieb er bis zu sei-
nem 75. Lebensjahr ein bis weit

über die Elsdorfer Grenzen be-
kanntes Markisenfachgeschäft.
Seine Frau arbeitete die ersten
Jahre als gelernte Verkäuferin.
In den 60er Jahren betrieben
sie gemeinsam 5 Jahre einen
„Tante-Emma-Laden“ in Gie-
sendorf. Beide sind viel gereist
und waren leidenschaftlich
gerne kegeln; jeder in seinem
eigenen Kegelclub. Sie liest
noch heute gerne und besucht

regelmäßig mit Hilfe ihrer Fa-
milie die Elsdorfer Stadtbiblio-
thek. Die tägliche Zeitung wird
sehnsüchtig erwartet. Heinz
Burtscheidt kümmert sich noch
immer um den großen Garten,
denn beide lieben Blumen. Er
freut sich auch auf seinen 90.
Geburtstag im September. Dies
wollen sie dann auch gerne noch
einmal im kleinen Kreise fei-
ern.

„Zosamme jeck“
Vorverkauf für Sessionseröffnung am 11.11. in Elsdorf ist gestartet
Der Kartenvorverkauf für die
Sessionseröffnung am 11.11. in
der Elsdorfer Festhalle ist ge-
startet! Voller Vorfreude bli-
cken die fünf Karnevalsgesell-
schaften und die Stadt Elsdorf
schon auf die neue Session, die
man gemeinsam mit vielen Je-
cken und einem großen Auftakt
in Elsdorfs guter Stube unter
dem Motto „Zosamme Jeck“
feiern möchte.
Los geht’s am Freitag, den 11.
November um 18 Uhr; Einlass
ist ab 17 Uhr. DJ Magicline wird
in der Festhalle auflegen und
viele bekannte und auch neue
Karnevalhits präsentieren. Auf
der Bühne werden ebenso

„Miljö“ und „Zack“ stehen und
allen Karnevalsfreunden einen
stimmungsvollen Auftakt be-
scheren. Auch für das leibliche
Wohl ist vor Ort mit einem um-
fangreichen Angebot gesorgt.
 „Die beiden vergangenen Ses-
sionen sind sicherlich nicht
nach Wunsch aller Karnevals-
freunde verlaufen. Daher ist es
uns wichtig, schon jetzt für den
Auftakt der neuen Session eine
Perspektive aufzuzeigen und
allen ´Jecken´ etwas zu bieten“,
betonen die Vorsitzenden der
fünf Karnevalsgesellschaften
aus Oberembt, Neu-Etzweiler,
Heppendorf, Elsdorf und Berren-
dorf sowie Schirmherr und Bür-

germeister Andreas Heller.
Karten für 5 Euro gibt es ab
sofort im Rathaus Elsdorf, bei

Foto Servos (Elsdorf), Kiosk am
Dorfplatz (Berrendorf) und bei
allen KG-Vorständen.

BildKlangLesung
8. September - BildKlangLesung der Stadtbibliothek Elsdorf in der Aula der Gesamtschule Elsdorf
Wer Comics mag und auch sonst
abenteuerlustig und neugierig ist,
sollte sich ganz dringend den 8.
September, 17 Uhr im Kalender
markieren. Dann findet die Bild-
KlangLesung der Stadtbibliothek
Elsdorf in der Aula der Gesamt-
schule Elsdorf statt. Kinder ab
dem Grundschulalter erwartet ein
Event mit vielen Bildern, Musik
und ganz viel Spaß und auch Er-
wachsene werden sich nicht lang-
weilen.
Darum geht es: Rosa ist acht Jah-
re alt und will Zauberin werden.
Oder Detektivin. Vielleicht auch
beides. Louis ist zwölf und möch-
te schnell erwachsen werden. Die

beiden ungleichen Geschwister
ziehen mit ihren Eltern in das ech-
te Schloss der Großmutter und
erleben dort jede Menge Aben-
teuer - denn die ehemaligen Be-
wohner des altehrwürdigen Ge-
mäuers sind alle noch da: als Geis-
ter!
Ferdinand Lutz, Autor und Zeich-
ner von „Rosa und Louis“, und
Dominik Merscheid, Musiker und
Geräuschemacher, erwecken den
Comic zum Leben - mit verrück-
ten Stimmen und Geräuschen, mit
Musik und kleinen Animationen.
Was normalerweise beim Lesen
eines Comics nur im Kopf pas-
siert, geschieht in ihrer BildKlan-

gLesung auf der Bühne! Anschlie-
ßend zeigt Ferdinand, wie er die
Figuren zeichnet, und Dominik, wie
er Musik und Geräusche macht.
Die BildKlangLesung „Rosa und
Louis: Geisterstunde“ findet in
Kooperation mit dem Zweckver-
band VHS Bergheim und im Rah-
men des LiteraturHerbst Rhein-
Erft 2022 unter dem Motto „Bunt
wie das Leben“ statt.
Eintrittskarten kosten 5,00 Euro
und sind in der Stadtbibliothek
Elsdorf, Pestalozzistr. 2, 50189
Elsdorf 02274/709181 und bei der
VHS Bergheim, Bethlehemer Str.
25, 50126 Bergheim 02271/47600
erhältlich.

Ferdinand Lutz (l.) und DominikFerdinand Lutz (l.) und DominikFerdinand Lutz (l.) und DominikFerdinand Lutz (l.) und DominikFerdinand Lutz (l.) und Dominik
Merscheid erwecken mit einer Bild-Merscheid erwecken mit einer Bild-Merscheid erwecken mit einer Bild-Merscheid erwecken mit einer Bild-Merscheid erwecken mit einer Bild-
KlangLesung ihr Comic zum LebenKlangLesung ihr Comic zum LebenKlangLesung ihr Comic zum LebenKlangLesung ihr Comic zum LebenKlangLesung ihr Comic zum Leben
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ihren eigenen Songs etabliert. Alle
Freunde des deutschen Schlagers
dürfen sich auf eine tolle Show in
bester Kulisse freuen.
„Take a Chance on us“, das ABBA-
Tribute mit Vera Derichs und An-
drea von Ameln, wird vor und nach
Marie Reim, die großen Hits der
schwedischen Kult-Band, mit be-
kanntem Charme auf die Bühne
bringen.
Von 17 - 24 Uhr bietet die Volks-
bank- DJ Area direkt am markan-
ten Sprungturm beste Beats für
alle Freunde elektronischer Mu-
sik. DJ Rautaqt legt House und
Techno auf.
Und alle kleinen Besucher dürfen
sich um 13 Uhr auf ein Kinderkon-
zert mit Mr. Tottler freuen.
30 Animationsstände zum Mitma-
chen, Ausprobieren und Erleben
Die Liegewiese des Freibads wird
am 27. August zur Fun-Meile mit
über 30 Animationsständen. Ver-
eine, Kitas, Schulen und Unter-
nehmen präsentieren ein buntes
Angebot, das insbesondere die
kleinen Gäste erfreuen wird: Fuß-
ball-Dart, Insektenhotels & Nist-
kästen basteln, Kinderschminken,
corn hole, Disc-Golf, Hüpfburgen,
Wasserpistolen-Wettschießen,
Zuckerwatte sowie Darbietungen
und Infos von Fitness-Studios und

Tanzschulen.
Aber auch in den Wasserbecken
wird einiges geboten: Wake-/
Knee-Board-Anlage (Wasserski),
große Wasser-Laufbälle zum rein-
klettern und „über das Wasser
laufen“, Rutsch- und Tauch-Wett-
bewerbe, Hindernis-Schwimmen
und vieles mehr. Ein Highlight sind
um 14 und 16 Uhr die spektakulä-
ren Shows der Showturmspringer
„Cologne Bombs“.
Große Food-Area mit vielfältigem
kulinarischen Angebot
Auch kulinarisch wird einiges ge-
boten. Die große Food-Meile mit
zwölf verschiedenen Food-Stän-
den (auch vegan / vegetarisch)
lässt fast keine Wünsche übrig:
Klassiker wie Currywurst, Pom-
mes und Frikadelle dürfen nicht
fehlen, aber auch Kölsche Küche,
Tapas-Platten, Pulled Pork Varia-
tionen, mexikanische Küche, tür-
kische Spezialitäten, kroatische
Küche, verschiedene Pizza-Krea-
tionen, gut bürgerlich von Schnit-
zel mit Bratkartoffeln bis Kartof-
fel-/Möhren-Stampf, asiatische
Nudelgerichte und Burger-Varia-
tionen lassen niemanden hungrig
nach Hause gehen. Neben Kölsch,
Cola, Wasser und Co. wartet auf
alle Besucher auch eine Cocktail-
& Wein-Bar sowie die Gin-de-Co-
logne Bar mit Gin-Tonic-Variatio-

Um 13 Uhr findet das Kinderkonzert mit Mr.Um 13 Uhr findet das Kinderkonzert mit Mr.Um 13 Uhr findet das Kinderkonzert mit Mr.Um 13 Uhr findet das Kinderkonzert mit Mr.Um 13 Uhr findet das Kinderkonzert mit Mr.
Tottler auf der Hauptbühne stattTottler auf der Hauptbühne stattTottler auf der Hauptbühne stattTottler auf der Hauptbühne stattTottler auf der Hauptbühne statt

FFFFFortsetzung der ortsetzung der ortsetzung der ortsetzung der ortsetzung der TTTTTitelseiteitelseiteitelseiteitelseiteitelseite nen. Neu dabei ist
die „2good“-Shot-
bar. Das junge Un-
ternehmen präsen-
tiert sich erstmals in
der Region und bie-
tet eigene Schnaps-
Kreationen an.
„Wir freuen uns,
dass wir unser be-
liebtes und etablier-
tes Freibadfest
wieder anbieten
können und damit
den Wunsch von vie-
len Mitmenschen
erfüllen. Bei freiem
Eintritt wird über 13
Stunden ein großar-
tiges Programm an-
geboten. Es ist ein
Fest für die ganze
Stadt“, so Bürger-
meister Heller.
Michael Kesternich,
Kommunalbetreuer von Haupt-
sponsor Westenergie, betont:
„Rock around the pool“ findet
enormen Zuspruch bei jungen und
junggebliebenen Besucherinnen
und Besucher. Daher engagieren
wir uns auch in diesem Jahr gern
für diesen „Klassiker“ unter den
Freibadfesten und hoffen auf tolle
Stimmung und ein begeistertes
Publikum.“

Einen großen Dank richtet die
Stadt Elsdorf an Hauptsponsor
westenergie sowie die langjähri-
gen Kultursponsoren Volksbank
Erft, RWE Power, Pflegedienst Lüt-
zenkirchen, Steuerberatung Och,
Zippel Media, REWE Grundhöfer,
Gilden Kölsch, Gin de Cologne,
Café Kraus und Getränke Schnitz-
ler, welche mit ihrer Unterstüt-
zung das Event ermöglichen.

90 Jahre Feuerwehr Giesendorf
Im Jahr 1932 wurde die Lösch-
gruppe Giesendorf der Freiwil-
ligen Feuerwehr Elsdorf offizi-
ell gegründet. Seit 90 Jahren
wird die Feuerwehr im kleinen
Ort für Einsätze alarmiert, ist
aber auch darüber hinaus ein
wichtiger Teil der Dorfgemein-
schaft.
Das Jubiläum wird in diesem
Jahr in kleinem Rahmen gefei-
ert. So gibt es keinen Klum-
penball oder Partyabend, aber
am Freitag, 26. August, um
19.15 Uhr geht ein Fackelzug
durch den Ort. Im Anschluss fin-
det ab 20 Uhr eine öffentliche
Feier für alle vor der Gaststät-
te Alt Giesendorf statt. Hier wird
auch auf die 90-jährige Ge-
schichte der Wehr, und vor al-
lem auf die Menschen ge-
schaut, die das alles ermöglicht
haben. Für Speis und Trank ist
gesorgt, kommen Sie vorbei!
Kleine ChronikKleine ChronikKleine ChronikKleine ChronikKleine Chronik
Damals begann es mit einem
Handwagen mit gerade einmal

zwei Schläuchen. 1966 wurde
eine Motorkraftspritze auf ei-
nem Anhänger in Giesendorf
eingesetzt, in den 70er Jahren
gab es das erste Fahrzeug, das
später noch einmal ersetzt wur-
de. 1991 kam ein modernes
Löschfahrzeug mit Wassertank
und eingebauter Pumpe zur
Wehr. In den 90er Jahren nah-
men die Einsatzzahlen zu, da
die Löschgruppen in der dama-
ligen Gemeinde Elsdorf, damals
wie heute, eng zusammenarbei-
ten und sich gegenseitig hel-
fen. Feuerwehr ist in Elsdorf
nämlich eine rein freiwillige
Sache - bis heute.
Gleichzeitig wuchs auch durch
die Gründung der Jugendfeuer-
wehr im Jahre 1988 die Mit-
gliederzahl in Giesendorf, so
dass 1999 in Eigenregie ein Ge-
rätewagen als zweites Fahr-
zeug beschafft wurde. Dieser
wurde 2009 durch einen Klein-
bus ersetzt. Als später auch der
Einsatzleitwagen in Giesendorf

stationiert wurde, wurde es eng
im 1989 und 2000 erweiterten
Gerätehaus in der Südstraße.
Spätestens, als das aktuelle,
moderne Hilfeleistungs-Lösch-
gruppenfahrzeug 2013 zur Wehr
kam war klar, dass der Platz

Einsatzfahrzeuge und modernes Gerätehaus der LöschgruppeEinsatzfahrzeuge und modernes Gerätehaus der LöschgruppeEinsatzfahrzeuge und modernes Gerätehaus der LöschgruppeEinsatzfahrzeuge und modernes Gerätehaus der LöschgruppeEinsatzfahrzeuge und modernes Gerätehaus der Löschgruppe
GiesendorfGiesendorfGiesendorfGiesendorfGiesendorf

nicht reichte. 2016 zog die Feu-
erwehr Giesendorf daher ins
neu gebaute Gerätehaus an der
Etzweilerstraße 98 um.
Heute wird die Löschgruppe zu
etwa 70 Einsätzen im Jahr alar-
miert.
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„Familie Heinz Becker“ in Elsdorf
Kabarettist Gerd Dudenhöffer präsentiert sein neues Solo-
Programm am 23. September in der Festhalle

Gerd Dudenhöffer ist zu Gast in
Elsdorf. Der Familienvater aus
der bekannten TV-Serie „Fami-
lie Heinz Becker“ spielt am Frei-
tag, 23. September, sein neues
Programm „DEJA VU 2“ in der
Elsdorfer Festhalle. Er präsen-
tiert kultige Highlights aus über
30 Jahren Heinz Becker.
Der Kabarettist mit dem unver-
kennbaren saarländischen Ak-
zent gewährt einen spannen-
den Einblick in das Leben des
Heinz Becker. Denn Dudenhöf-
fer, seit nunmehr über drei Jahr-
zehnten als Heinz auf der Büh-
ne, entlarvt gerade in seinem
Plauderton die Häme von Vor-
urteilen und Klischees. Er legt
den Finger in die Wunden der
Gesellschaft und zeigt die Bös-
artigkeit des manchmal einfa-
chen Weltbildes auf.
Gerade aus dem Blickwinkel
des engstirnigen Spießbürgers,
den das Publikum so gerne be-
lächelt, liefert der Kabarettist
bittersüße An- und Einsichten,
die beweisen, dass nicht alles
Gold ist, was glänzt - und um-
gekehrt. Nicht umsonst erfreu-
en sich Fernsehaufzeichnungen
vergangener Dudenhöffer-Pro-
gramme immer wieder großer
Beliebtheit.
Die Kulturabteilung der Stadt
Elsdorf ist besonders erfreut,
dass man 2022 mit Gerd Du-
denhöfer einen herausragenden

TV-Kabarettisten und Preisträ-
ger des „Deutschen Comedy
Preises“ nach Elsdorf holen
konnte.
Karten (24 Euro) sind ab sofort
an den Vorverkaufsstellen Rat-
haus Elsdorf, Foto Servos (Els-
dorf), Kiosk am Dorfplatz
(Berrendorf), Anni´s Backstüb-

chen (Heppendorf) und Schreib-
waren Wassenberg (Kaster) so-
wie online unter
www.reservixx.de erhältlich.
Das Programm in der Elsdorfer
Festhalle (Gladbacher Straße
100, 50189 Elsdorf) beginnt am
23. September um 20 Uhr; Ein-
lass ist ab 19 Uhr.
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Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Niederembt

Eine haushohe Stichflamme stieg
auf, als Jannik Schotten mit ei-
nem Schlauch eine nur kleine
Menge Wasser in das zuvor hoch
erhitzte, nun brennende Fett in
einem Topf spritze. Ein erstaun-
ter Aufschrei ging durch die in si-
cherem Abstand stehenden Zu-
schauer vor dem Feuerwehrhaus
in Niederembt, da war der Spuk
auch schon vorbei. „Das war eine
anschauliche Demonstration, was
passiert, wenn man versucht, eine
brennende Fritteuse mit Wasser
zu löschen“, erläuterte Stefan
Schüll den Zuschauern. Besonders
den Kindern erklärte er den Vor-
gang noch einmal ganz genau und
fragte: „Was tut man, wenn es
brennt?“ Im Chor ließ er die Kids
dann die Notrufnummer der Feu-
erwehr rufen.
Zum ersten Mal hatten der För-
derverein und die Freiwillige Feu-
erwehr, Löschgruppe Niederembt,
zu einem Tag der offenen Tür ins
Feuerwehrhaus eingeladen. Den

ganzen Tag über kamen Besucher,
nicht nur aus Niederembt in das
Feuerwehrhaus. Bürgermeister
Andreas Heller geschaute vorbei
und einige Mitarbeiter der Ver-
waltung sowie Dr. Georg Kippels
MdB. Man nutzte die Gelegen-
heit, sich über die Arbeit der Feu-
erwehr zu informieren, das neue
Feuerwehrauto anzuschauen und
sich bei Imbiss und kalten Ge-
tränken in der Wagenhalle zu stär-
ken. Ortsvorsteherin Sophia Schif-
fer nahm an einer der Führungen
durch das Haus teil. Eine Hüpf-
burg und ein Angebot von Spielen
für Kinder rundeten das Pro-
gramm ab. „Wir sind noch ganz
gut aufgestellt, was unsere akti-
ve Wehr und unsere Jugendfeuer-
wehr angeht“, so Löschgruppen-
führer Jan Spennrath, „aber wir
sind auch immer auf der Suche
nach Nachwuchs! Auch die Mit-
gliedschaft im Förderverein hilft
der Feuerwehr schon weiter.“ Kin-
der ab zehn Jahre können in die

Eine Fettexplosien wurde simuliert um die Gefahr zu demonstrierenEine Fettexplosien wurde simuliert um die Gefahr zu demonstrierenEine Fettexplosien wurde simuliert um die Gefahr zu demonstrierenEine Fettexplosien wurde simuliert um die Gefahr zu demonstrierenEine Fettexplosien wurde simuliert um die Gefahr zu demonstrieren

Jugendfeuerwehrwart Lars Kesper gab HIlfestellung für angehendeJugendfeuerwehrwart Lars Kesper gab HIlfestellung für angehendeJugendfeuerwehrwart Lars Kesper gab HIlfestellung für angehendeJugendfeuerwehrwart Lars Kesper gab HIlfestellung für angehendeJugendfeuerwehrwart Lars Kesper gab HIlfestellung für angehende
FeuerwehrleuteFeuerwehrleuteFeuerwehrleuteFeuerwehrleuteFeuerwehrleute

Stefan Schüll erklärte den Kinder, was bei einem Brand zu tun istStefan Schüll erklärte den Kinder, was bei einem Brand zu tun istStefan Schüll erklärte den Kinder, was bei einem Brand zu tun istStefan Schüll erklärte den Kinder, was bei einem Brand zu tun istStefan Schüll erklärte den Kinder, was bei einem Brand zu tun ist

Jugendfeuerwehr aufgenommen
werden und lernen dort alles im
Umgang mit Ausrüstung und Feu-
erbekämpfung, der Spaß käme
dabei auch nicht zu kurz, versi-
cherte Lars Kesper, Leiter der Ju-
gendfeuerwehr in Niederembt. Ab
18 Jahren können Jungfeuerwehr-

leute dann in die aktive Wehr wech-
seln. Das Treffen der Jugendfeuer-
wehr ist jeweils mittwochs um 18
Uhr im Feuerwehrhaus, da kön-
nen interessierte Kinder und Ju-
gendliche einfach mal vorbei
schauen. (mos)

Wir sind kunterbunt
Ferienspiele und Ferienworkshop in Angelsdorf
Ja, kunterbunt war die Kinderschar
der diesjährigen Sommerferienspie-
le des Stadtjugendrings Elsdorf und
des Ferienworkshops der Spielfreun-
de Angelsdorf. Insgesamt 69 Kinder -
in der ersten Woche 33 Kinder, in der
zweiten Woche 36 Kinder - aus zwölf
verschiedenen Ländern, davon
insgesamt 50 Kinder mit Migrati-
onshintergrund, nahmen an den Fe-
rienspielen mit dem Thema „Aus Alt
mach Neu“ teil. Während der zwei
Wochen wurden unter anderem aus
Gläsern Bonbonieren und Windlich-
ter gestaltet, Schatzkästchen und

Papiertüten aus alten Tapeten her-
gestellt, Kreisel aus CDs und Mur-
melbahnen aus Kartons und Papp-
resten gebastelt.
Beim Ferienworkshop der Spielfreun-
de Angelsdorf stand Holz im Mittel-
punkt. Eifrig schnitzten elf Kinder
unterschiedliche Tierfiguren, Stöcke
wurden gesammelt und bearbeitet
und zudem Fadenbilder hergestellt.
Herausfordernd für alle Angebote
und die Betreuenden war, dass viele
der teilnehmenden Kinder/Jugendli-
chen noch kein Deutsch bzw. Eng-
lisch sprachen. Doch mit Unterstüt-

zung der schon seit einigen Jahren
teilnehmenden Kinder, sowie vielen
Gesten und Bildern konnte auch diese
Hürde genommen werden. Viele
Spiele, eine Müllsammlung und Spie-
le im „Wäldchen“ rundeten die An-
gebote durchgeführt von den Ehren-
amtlichen verschiedener Vereine
und XPAD ab. Für das leibliche Wohl
- backen und kochen - sorgte das
bewährte Küchenteam, wobei „Eis“
und „Obstsalat“ mit Sahne immer
willkommen waren. Neben den Bas-
telarbeiten gab es zum Abschied für
jeden noch einen gefüllten Turnbeu-

tel sowie eine Bildcollage mit Erin-
nerungsfotos und das Versprechen
sich bald wiederzusehen.
Der Dank des Stadtjugendrings und
der Spielfreunde geht, auch im Na-
men der Kinder, an die vielen Unter-
stützer. Die Firmen Erftwärme und
Tischlerei Merz, die Schützen An-
gelsdorf und den KV Angelsdorf, die
oberste Landesjugendbehörde von
NRW für die Fördermittel aus dem
Projekt „Du.Ich.Wir. Internationale
Biographien im Jugendverband“,
sowie an alle ehrenamtlichen
Helfern*innen.
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Trödel, Kitsch und Kunst - Niederembt lädt ein
Zum ersten Mal mit Kindertrödelmarkt am Pfarrheim
Im Jubiläumsjahr 2022 startet
zum zehnten Mal der beliebte Trö-
delmarkt in Niederembt am Sonn-
tag, 4. September, unter dem
Motto „Trödel, Kitsch und Kunst“.
Zahlreiche Privathaushalte wer-
den wieder ihr Hoftor oder ihre
Garage öffnen oder im Vorgarten
anbieten, was nicht mehr ge-
braucht wird, aber zu schade zum
Wegwerfen ist. Schnäppchenjäger
und Schaulustige sind ab 10 Uhr
eingeladen, zu schauen, zu stö-
bern und mit den Hobby-Trödlern
um einen guten Preis zu handeln.
„Bei einem Spaziergang durch
Niederembt lässt sich da einiges
entdecken“ sind sich die Ausstel-
ler einig. Zum ersten Mal sind
auch Kinder eingeladen, mitzu-
machen. Es wird es auf dem Pfarr-
hof das Angebot eines Kinderfloh-
marktes geben, auf dem Nie-
derembter Kinder ohne Standge-
bühr anbieten dürfen, was in ih-
rem Kinderzimmer entbehrlich
geworden ist. Es wird zwar Auf-
sicht und Hilfestellung durch ei-
nen Erwachsenen geben, aber
trotz allem gilt: die Eltern sind
verantwortlich für ihre Kinder.
Das Pfarrheim ist außerdem An-
laufstelle für alle, die eine Stär-
kung brauchen, hier wird Kaffee
und Kuchen sowie Würstchen und
kalte Getränke angeboten. Der
Erlös kommt dem Erhalt des Pfarr-
heims Niederembt zugute.
Gemäß dem Motto „Trödel, Kitsch
und Kunst“ laden Malerin Moni-
ka Schlack und Fotografin Moni-
ka Schüll gleichzeitig wieder zum
Schauen ein: Monika Schlack öff-
net wieder ihr Atelier für Besu-
cher auf der Hahnenstraße 16, sie
wird es dazu an diesem Tag auf
ihren romantischen Innenhof ver-
legen und dort gern ihre Werke
zeigen. Monika Schüll zeigt ihre
Bilder auf verschiedensten Mate-
rialien auf dem Hof Neustraße 9

und möchte gern demonstrieren,
was man mit Fotos alles machen
kann. Die Teilnahme als Trödel-
händler an diesem Tag ist für alle
möglich, die in Niederembt woh-
nen, es darf nur privater Trödel
angeboten werden, gewerbliche
Händler sind ausgeschlossen. Eine
Anmeldung ist erforderlich und
sollte bis Ende August erfolgen
bei Agathe Jansen, In der Speiche
2 oder bei Familie Schlack, Hah-
nenstraße 16 oder per Mail unter
chris@schlack.net. Ein Anmelde-
flyer war bereits in den Nie-
derembter Briefkästen zu finden,
weitere Flyer sind im Kiosk er-
hältlich. Bei Fragen und für wei-
tere Informationen wendet man
sich an die Veranstalterin Orts-
vorsteherin Sophia Schiffer,
Tel 0163-218 5102 oder
schiffer.sophia@t-online.de. „Wer
außerdem etwas zum Thema Kunst
beitragen möchte, ist hierzu herz-
lich eingeladen“, so Schiffer.
(mos)

Trödel und Kitsch wird es wieder zahlreich zu entdecken geben in NiederembtTrödel und Kitsch wird es wieder zahlreich zu entdecken geben in NiederembtTrödel und Kitsch wird es wieder zahlreich zu entdecken geben in NiederembtTrödel und Kitsch wird es wieder zahlreich zu entdecken geben in NiederembtTrödel und Kitsch wird es wieder zahlreich zu entdecken geben in Niederembt

Kunst, wie hier bei Monika Schlack, auchKunst, wie hier bei Monika Schlack, auchKunst, wie hier bei Monika Schlack, auchKunst, wie hier bei Monika Schlack, auchKunst, wie hier bei Monika Schlack, auch
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Heimat-Engagement wird erneut ausgezeichnet
Vorschläge für Elsdorfer Heimat-Preis können ab sofort eingereicht werden
Wer soll den Elsdorfer Heimat-
preis 2022 erhalten? Wir suchen
Ihre Vorschläge! Nach dem gro-
ßen Zuspruch in den vergangenen
Jahren verleiht die Stadt Elsdorf
auch 2022 den Heimat-Preis. Mit
der Auszeichnung wird ein ehren-
amtliches und herausragendes
Engagement für die Stadt Elsdorf
gewürdigt. Ab sofort können na-
türliche Personen, Vereine oder
Interessensgruppen vorgeschla-
gen werden. Der Heimat-Preis
wird im Dezember dieses Jahrs
verliehen und ist mit insgesamt
5.000 Euro dotiert.
Die diesjährigen Preisträger kön-
nen sich in eine Reihe herausra-
gender „Heimat-Förderer“ stel-
len: Nach Heimatforscher Johan-
nes Mausbach, dem Museumsver-
ein Elsdorf, dem Berrendorfer Ur-
gestein Heinz-Adam Schiffer, Ar-
chivar Christoph Hoischen, Dieter
Buschmann aus Grouven, den „Je-
cke Wievern ´76 e.V.“, der Kultur-
kirche Angelsdorf, Peter Wahlen
und dem Bienenzuchtverein Els-
dorf sollen in diesem Jahr weitere
verdiente Persönlichkeiten oder
Institutionen prämiert werden.

„Ab sofort können natürliche Per-
sonen, Vereine und Interessen-
gruppen, die sich im Wege von
Projekten und Initiativen in be-
sonderem Maße um die Förde-
rung der lokalen Identität und die
Stärkung der Gemeinschaft ver-
dient gemacht haben, für den Hei-
mat-Preis vorgeschlagen wer-
den“, erklärt Sarah Hey aus dem
Rathaus. Auch in diesem Jahr ist
eine Aufteilung auf mehrere Preis-
träger möglich, sodass sich gleich
drei Menschen bzw. Vereine über
die Auszeichnung und die Preis-
gelder freuen können.
Mögliche Bereiche des ehrenamt-
lichen Wirkens können z.B. die
Förderung der hiesigen Alltags-
kultur und Sprache; Verdienste um
die Lokalgeschichte; Beschäfti-
gung und Unterstützung lokaler
Traditionen, Sitten und Gebräu-
che; Verdienste um hier behei-
matete Artenvielfalt von Pflanzen
und Tieren oder der Erhalt von
typischen Gebäuden bzw. Denk-
mälern sein. Die Aktivität muss
auf lokaler Ebene in der Gemein-
de stattfinden. Der Vorschlag für
einen Kandidaten soll eine Dar-

Die Preisträger des vergangenen JahresDie Preisträger des vergangenen JahresDie Preisträger des vergangenen JahresDie Preisträger des vergangenen JahresDie Preisträger des vergangenen Jahres

stellung der durchgeführten Maß-
nahme/Aktivität inkl. Komponen-
ten wie Beginn/Ende, Auswirkung,
Personaleinsatz oder Finanzie-
rung beinhalten.

Bewerbungen können per PostBewerbungen können per PostBewerbungen können per PostBewerbungen können per PostBewerbungen können per Post
oder Mailoder Mailoder Mailoder Mailoder Mail (Stadt Elsdorf, Frau Hey,
Gladbacher Straße 111, 50189 Els-
dorf / kultur@elsdorf.de) bis zum
15. September eingereicht wer-
den.
Die Entscheidung der Vergabe
trifft der Ausschuss für Kultur und

Denkmalschutz nach der Empfeh-
lung der Auswahlkommission. In
die Auswahlkommission werden
Vertreter aus den Ratsfraktionen
und der Stadtverwaltung berufen.
Der Elsdorfer Heimatpreis geht auf
die Initiative „HEIMAT. ZUKUNFT.
NORDRHEIN WESTFALEN - Wir för-
dern, was Menschen verbindet“
des nordrhein-westfälischen Mi-
nisteriums für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung zu-
rück. Dieses stellt auch das Preis-
geld zur Verfügung.

Schützenfest in Niederembt
Majestäten in Wartestellung kommen endlich zum Zug
Bereits vor drei Jahren waren
die Majestäten der St. Sebasti-
anus Schützenbruderschaft Nie-
derembt ausgeschossen wor-
den, seither harrten sie pande-
miebedingt in Wartestellung
aus. Die Niederembter Schüt-
zen mussten, wie die anderen
Elsdorfer Bruderschaften, auf
ein Schützenfest in den vergan-
genen beiden Jahren schmerz-
lich verzichten. Nun endlich ist
es wieder soweit: am traditio-
nellen Termin am letzten Wo-
chenende im August laden die
Niederembter Schützen zum
Schützenfest ein und hoffen auf
rege Beteiligung der Bürger, vor
allem beim Schützenzug am 28.

August.
Adam Hoffmann wird vorher von
Brudermeister Werner Geuer
mit der Kette des Schützenkö-
nigs ausgezeichnet und damit
offiziell das Amt übernehmen.
Sein Enkel Jannis wird Schüler-
prinz und Kim Kippschull Jung-
schützenkönigin. Beim Jäger-
zug der Schützen, den Embe-
keiler, hatte Matthias Holtz den
Vogel von der Stange geholt
und reiht sich als Zugkönig in
die Reihe der Majestäten ein.
Alle vier freuen sich nach der
langen Wartezeit nun auf das
Schützenfest in Niederembt.
Mit der Party am Freitagabend
wird das Schützenfest begin-

Von links: Brudermeister Werner Geuer freut sich mit den Majes-Von links: Brudermeister Werner Geuer freut sich mit den Majes-Von links: Brudermeister Werner Geuer freut sich mit den Majes-Von links: Brudermeister Werner Geuer freut sich mit den Majes-Von links: Brudermeister Werner Geuer freut sich mit den Majes-
täten 2022: Kim Kippschull, Janis Hoffmann, Adam Hoffmann undtäten 2022: Kim Kippschull, Janis Hoffmann, Adam Hoffmann undtäten 2022: Kim Kippschull, Janis Hoffmann, Adam Hoffmann undtäten 2022: Kim Kippschull, Janis Hoffmann, Adam Hoffmann undtäten 2022: Kim Kippschull, Janis Hoffmann, Adam Hoffmann und
Matthias HoltzMatthias HoltzMatthias HoltzMatthias HoltzMatthias Holtz

nen, am Samstag wird nach der
Heiligen Messe der Krönungs-
ball gefeiert und am Sonntag
folgt mit dem Schützenzug der
Höhepunkt, auf den sich alle
schon freuen. Um 14 Uhr stel-

len sich die Schützen am Haus
Töller auf und zieht dann durch
den ganzen Ort. Anschließend
findet ein Tanznachmittag mit
Kaffee und Kuchen statt.
(mos)
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Ev. Trinitatis-Kirchenge-
meinde an der Erft
Elsdorf Lutherkirche
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 21. 21. 21. 21. 21.     AugustAugustAugustAugustAugust
11 Uhr Gottesdienst,11 Uhr Gottesdienst,11 Uhr Gottesdienst,11 Uhr Gottesdienst,11 Uhr Gottesdienst,
Pfrn. GiesenPfrn. GiesenPfrn. GiesenPfrn. GiesenPfrn. Giesen
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 28. 28. 28. 28. 28.     AugustAugustAugustAugustAugust
10 Uhr - Zentraler Frühstücks-
gottesdienst, Pfarrerin Giesen,
im Gemeindehaus Arche in
Bergheim
Sonntag, 4. SeptemberSonntag, 4. SeptemberSonntag, 4. SeptemberSonntag, 4. SeptemberSonntag, 4. September

11 Uhr - Gottesdienst mit Abend-
mahl, Pfrn. Voldrich
Anmeldungen zum Gottesdienst
sind nicht erforderlich. Es gilt die
med. Maskenpflicht beim Singen.
Achtung:Achtung:Achtung:Achtung:Achtung: Ab September gibt es
neue Gottesdienstzeiten.
Homepage www.trinitatis-
kirchengemeinde.de

Evangelische
Kirchenge-
meinde
Kirchherten
Keine 3G-Regel mehr! - Maske
wird in Titz empfohlen, in Kirch-
herten gilt Maskenpflicht!
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 21. 21. 21. 21. 21.     AugustAugustAugustAugustAugust
10 Uhr - Gottesdienst mit Taufer-
innerung in Kirchherten mit Pfar-
rerin Mischnick

St. Dionysius
Heppendorf
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 20. 20. 20. 20. 20.     AugustAugustAugustAugustAugust
14 Uhr - Trauung
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 28. 28. 28. 28. 28.     AugustAugustAugustAugustAugust
9.30 Uhr - Hl. Messe

St.
Laurentius
Esch
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 20. 20. 20. 20. 20.     AugustAugustAugustAugustAugust
14.30 Uhr - Trauung
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 21. 21. 21. 21. 21.     AugustAugustAugustAugustAugust
9.30 Uhr - Hl. Messe

St. Lucia und
St. Hubertus
Angelsdorf
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 27. 27. 27. 27. 27.     AugustAugustAugustAugustAugust
15 Uhr - Tauffeier
17 Uhr - Hl. Messe
Kapelle Neu-EtzweilerKapelle Neu-EtzweilerKapelle Neu-EtzweilerKapelle Neu-EtzweilerKapelle Neu-Etzweiler
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 20. 20. 20. 20. 20.     AugustAugustAugustAugustAugust
16 Uhr - Hl. Messe in italienischer
Sprache

St. Mariä Geburt Elsdorf
„Wie geht es Ihnen?“ - Ein tele-„Wie geht es Ihnen?“ - Ein tele-„Wie geht es Ihnen?“ - Ein tele-„Wie geht es Ihnen?“ - Ein tele-„Wie geht es Ihnen?“ - Ein tele-
fonisches Gesprächsangebotfonisches Gesprächsangebotfonisches Gesprächsangebotfonisches Gesprächsangebotfonisches Gesprächsangebot
Viele von uns vermissen zurzeit
sehr die Gelegenheit, einfach
einmal ein paar Worte miteinander
zu wechseln, vor der Kirchentüre,
auf dem Parkplatz, beim Einkau-
fen, wo auch immer.
Wir Seelsorger würden uns freu-
en, wenn Sie uns - auch ohne be-
sondere Anliegen oder Problem-
lagen - einfach einmal anrufen und
ein wenig davon erzählen, was
Sie momentan beschäftigt oder
wie es Ihnen geht.
Diakon Michael Kehren ist regel-
mäßig donnerstags zwischen 15
und 17 Uhr für Sie telefonisch un-

ter der Nummer 0157-76656971
erreichbar. Scheuen Sie sich nicht,
zum Telefon zu greifen!
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 21. 21. 21. 21. 21.     AugustAugustAugustAugustAugust
11 Uhr - Hl. Messe
Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 22. 22. 22. 22. 22.     AugustAugustAugustAugustAugust
19 Uhr - Hl. Messe
Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 23. 23. 23. 23. 23.     AugustAugustAugustAugustAugust
8 Uhr - Schulgottesdienst
11 Uhr - Trauerfeier
14 Uhr - Rosenkranz
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 26. 26. 26. 26. 26.     AugustAugustAugustAugustAugust
11 Uhr - Exequien
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 27. 27. 27. 27. 27.     AugustAugustAugustAugustAugust
11 Uhr - ökumenischer Gottes-
dienst im Freibad Elsdorf
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 28. 28. 28. 28. 28.     AugustAugustAugustAugustAugust
11 Uhr - Hl. Messe

St. Martinus
Niederembt
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 20. 20. 20. 20. 20.     AugustAugustAugustAugustAugust
17 Uhr - Hl. Messe
Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 23. 23. 23. 23. 23.     AugustAugustAugustAugustAugust
9 Uhr - Hl. Messe
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 27. 27. 27. 27. 27.     AugustAugustAugustAugustAugust
17 Uhr - Hl. Messe anlässlich des
Schützenfestes

St. Michael
Berrendorf
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 20. 20. 20. 20. 20.     AugustAugustAugustAugustAugust
14 Uhr - Trauung
18.30 Uhr - Hl. Messe
Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 23. 23. 23. 23. 23.     AugustAugustAugustAugustAugust
18 Uhr - Hl. Messe
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 26. 26. 26. 26. 26.     AugustAugustAugustAugustAugust
14 Uhr - Trauung
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 27. 27. 27. 27. 27.     AugustAugustAugustAugustAugust
15 Uhr - Tauffeier
St. Brigida GrouvenSt. Brigida GrouvenSt. Brigida GrouvenSt. Brigida GrouvenSt. Brigida Grouven
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 26. 26. 26. 26. 26.     AugustAugustAugustAugustAugust
18 Uhr - Hl. Messe

St. Simon
und Judas
Thaddäus
Oberembt
Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 25. 25. 25. 25. 25.     AugustAugustAugustAugustAugust
9 Uhr - Hl. Messe der kfd im Pfarr-
heim
anschl. Frühstück
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 27. 27. 27. 27. 27.     AugustAugustAugustAugustAugust
18.30 Uhr - Hl. Messe

Einladung zum Singen
Passt der Chorgesang noch in die
heutige Zeit?
Ja, auch in unserer Zeit ist die
Begeisterung und Freude zum
Singen in der Gemeinschaft da.
Die fast 150-jährige Tradition des
Kirchenchores Elsdorf soll weiter-
gehen. Bedingt durch Corona

musste das Singen lange ausfal-
len. Machen Sie den ersten Schritt
und kommen Sie zur Probe.
Am 18. August beginnen die Pro-
ben im Josefheim von 20 bis 21.30
Uhr. Herzliche Einladung, kommen
Sie und singen sie mit uns!
Der Vorstand

Evangelische Veranstaltungen
TTTTTermine unter ermine unter ermine unter ermine unter ermine unter VVVVVorbehalt:orbehalt:orbehalt:orbehalt:orbehalt: Bitte
erkundigen Sie sich bei den je-
weiligen Kirchengemeinden
und Einrichtungen, ob die Ver-
anstaltungen wie geplant statt-
finden können und es noch freie
Plätze gibt
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 21. 21. 21. 21. 21.     AugustAugustAugustAugustAugust
11.30 Uhr - Evangelische Kir-
chengemeinde Brühl Andreas-
kirche, Andreaskirchplatz 1,
50321 Brühl Gemeindefest an
der Andreaskirche Neben Akti-
onen wird auch eine Ruhezone
eingerichtet „Neustart“ ist der

Titel des Gemeindefests an der
Andreaskirche Brühl, Andreas-
kirchplatz 1, zu dem die Evan-
gelische Kirchengemeinde
Brühl am Sonntag, 21. August,
einlädt. Das Fest beginnt um
11.30 Uhr mit einem Gottes-
dienst. Anschließend gibt es
verschiedene Angebote mit zum
Beispiel einem Bastelangebot
zum Upcycling, einer Hüpfburg,
einer Tauschbörse für Bücher,
CDs und DVDs sowie einer Ru-
hezone für Eltern und Kinder.
An Ständen mit vegetarischen

und nicht-vegetarischen herz-
haften und süßen Speisen so-
wie Getränken wird für das leib-
liche Wohl gesorgt. Möglichst
viele der Aktionen sollen
draußen angeboten werden.
Das Fest endet mit einer Ab-
endandacht, die um 18 Uhr be-
ginnt. www.kirche-bruehl.de
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 26. 26. 26. 26. 26.     AugustAugustAugustAugustAugust
16 Uhr - Evangelische Kirchen-
gemeinde Lechenich Ev. Ge-
meindezentrum Erftstadt,
50374 Erftstadt-Lechenich Erft-
städter Lesewoche - Erftstäd-

ter lesen für Erftstädter Lesung
im Evangelischen Gemeinde-
zentrum Lechenich Im Rahmen
der Erftstädter Lesewoche von
Montag bis Sonntag, 22. bis 28.
August, liest Rosemarie Köster
am Freitag, 26. August, 16 Uhr;
aus dem Buch „Erftstadt Mär-
chenhaft“ von Sabine Boebé
vor. Die etwa einstündige Lesung
findet im Evangelischen Gemein-
dezentrum Lechenich, An der Vo-
gelrute 8, statt. Der Eintritt ist
frei, Spenden sind erwünscht.
www.kirche-lechenich.de
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FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 19. 19. 19. 19. 19.     AugustAugustAugustAugustAugust
Frings-Apotheke im HitFrings-Apotheke im HitFrings-Apotheke im HitFrings-Apotheke im HitFrings-Apotheke im Hit
Kerpener Str. 157-163, 50170 Kerpen, 02273/599236

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 20. 20. 20. 20. 20.     AugustAugustAugustAugustAugust
Stern-ApothekeStern-ApothekeStern-ApothekeStern-ApothekeStern-Apotheke
Hauptstr. 28, 50126 Bergheim, 02271 755061

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 21. 21. 21. 21. 21.     AugustAugustAugustAugustAugust
Hof-ApothekeHof-ApothekeHof-ApothekeHof-ApothekeHof-Apotheke
Köln-Aachener-Str. 90, 50189 Elsdorf, 02274/6734

Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 22. 22. 22. 22. 22.     AugustAugustAugustAugustAugust
Löwen Löwen Löwen Löwen Löwen ApothekApothekApothekApothekApotheke OHGe OHGe OHGe OHGe OHG
Kölner Str. 6-10, 50126 Bergheim (Kenten), 02271/42345

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 23. 23. 23. 23. 23.     AugustAugustAugustAugustAugust
Mohren-ApothekeMohren-ApothekeMohren-ApothekeMohren-ApothekeMohren-Apotheke
Hauptstr. 1, 50126 Bergheim, 02271 42270

Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 24. 24. 24. 24. 24.     AugustAugustAugustAugustAugust
Rathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-Apotheke
Sankt-Rochus-Straße 6, 50181 Bedburg (Kaster), 02272/2592

Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 25. 25. 25. 25. 25.     AugustAugustAugustAugustAugust
Linden-ApothekeLinden-ApothekeLinden-ApothekeLinden-ApothekeLinden-Apotheke
Langemarckstr. 2, 50181 Bedburg, 02272/3225

FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 26. 26. 26. 26. 26.     AugustAugustAugustAugustAugust
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Graf-Salm-Str. 10, 50181 Bedburg, 02272/2114

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 27. 27. 27. 27. 27.     AugustAugustAugustAugustAugust
Barbara-Apotheke OHGBarbara-Apotheke OHGBarbara-Apotheke OHGBarbara-Apotheke OHGBarbara-Apotheke OHG
Bahnhofstr. 32, 50169 Kerpen (Horrem), 02273/3141

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 28. 28. 28. 28. 28.     AugustAugustAugustAugustAugust
Hirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-Apotheke
Giesendorfer Str. 20, 50189 Elsdorf (Berrendorf), 02274/3711

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Tierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher Notdienst
Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-
dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.
Für Pferde-Notfälle einsatz-
bereit:
Dr. Pingen, Pulheim-Freimers-
dorf, 0179/2438326
Dr. Brunk, Glessen,
02234/8610
Dr. Riese, Elsdorf, 02274/6361
Dr. Krapp, Bergheim-Qua-
drath, 02271/95555
Dr. Göbel, Köln-Weiß,
02236/849470
24-Stunden-Bereitschaft für
Kleintiere auch an Wochenta-
gen:

Tierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik Pulheim
24-Stunden-Bereitschaft
Nettegasse 122
50259 Pulheim-Stommeln
02238/3435

Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
Die zentrale Rufnummer für
den zahnärztlichen Notdienst
für den Erftkreis Nord lautet
0180/5986700
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
FrFrFrFrFreitageitageitageitageitag,,,,, 26. 26. 26. 26. 26.     August 2022August 2022August 2022August 2022August 2022
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
22.08.2022 um 10 Uhr22.08.2022 um 10 Uhr22.08.2022 um 10 Uhr22.08.2022 um 10 Uhr22.08.2022 um 10 Uhr

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch

Junges Herrenmodel kauftJunges Herrenmodel kauftJunges Herrenmodel kauftJunges Herrenmodel kauftJunges Herrenmodel kauft
Pelzmäntel und Pelzjacken sowie
Designerhandtaschen von Hermés,
Chanel u. Louis Vuitton Tel.: 0163/
8868565



Rundblick Elsdorf – 19. August 2022 – Woche 33 – www.rundblick-elsdorf.de16


